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CURIEUSES ÜBER DIE KARTOGRAPHIE

Tedrniscle Emrngensdraften haben rnit der Mode gemein,rdaß sie im Laufe der

Zeit oftmals an Respekt verlieren. Die einst so bestaunten ersten Automobile

effegen heute ebenso unsere Heiterkeit wie die wagenradgroßen Hüte der Damen,

die auf den unbequemen Sitzen dieser Vehikel würdevoll litten und von ihren

Zeitgenossinnen sidrerlich sehr beneidet wurden. Daß gegen dieses Abgleiten ins

leicht Komische auch unser tedrnisches Metier niclt ganz gefeit ist, zeigt der

Blick in ein lVerk, das zu seiner Zeit berechtigtes Ansehen genoß.

Sein voluminöser Titet lautet:

Curieuse Gedanken von den vornehmsten und accuratesten Alt- und Neuen

Landd.rarten nadr ihrem ersten Ursprunge, Erftndung Auctoribus und Sculptoribus,

Gebrauö und Nutzen entworffen,audr denen Liebhabern der ZeitungenzumVer-
gnügen, aus der Geographie, Historie, chronologie, Politica und Jure Publico
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erläutert und nebst kurtzen Lebens-Besdrreibungen der berühmtesten Geographorum
ausgefertiget durd, Johann Gottfried Gregorii, von Toba aus Thüringen.
Frand<furt und Leipzig, Zu ffnden bey Hieronymo Philippo Nitscheln, Budrhänd-
lem, Anno 1713.

Zweifellos ist hier das §7ort ,,curieus" in seinem eigentlichen Sinne von ,,bemer-
kenswert, widrtig" gemeint. Aber der sogenannte Fortsdrritt hat es bewirkt, daß
heute manche dieser Gedaoken nidrt mehr ,rcurieus", sondern in dem un s geläu-
ffgen Sinne sdrlechthin ,,kurios" anmuten, Kurios ist sdron das, was uns der Autor
über die Entstehung der Kartographie zu berichten weiß.

Die Veranlassung zu denen Land-Charten haben unsere ersten Eltern durdr ihren
heßliclren Sünden-Fall gegeben. Denn so bald dieselben durcl Ungehorsam sicih in
das gröote Verderben gestürtzetr wurden sie aus den Garten Eden getrieben. Dieses
war der kümmerlidre Anfang aller hernach erfolgten migrationum, demigrationum,
emigrationum, vieler Unruhen und Streites. Cain erschlug seinen leibliclren Bruder,
und gieng mit seinem §7eibe von dem Angesichte des HErrn, wohnete in dern Lande
Nod, jenseit Eden gegen Morgen, wie uns solcihes der älteste Geographus, Moses,
glaubwürdig beschreibet. Er sdrweiffete in dem Lande herum und lebete nach sei-
nen Lüsten. Bey soldrem herum §flandem vermehreten sich seine Nadrkommen
dermassen, daß er nräd-rtig gnung war eine Stadt zu bauen, Mit seinem Gesd.rlechte
mehreten sich auch die Künste, aber auch grausame Boßheit, wodurdr sie die Kinder
der Heiligen verführeten, welche von Seth und Enos kommen, biß sie GOtt alle
durdr die Sünd-Fluth ersäuffet, biß auff Noam und sein Geschledrt.

Die Kinder Seths hatten die Astronomie erfunden, und zwo Säulen, eine von Zie-
geln, die andere von Steinen auffgeridrtet, und aufi beyden ihre erfundene Künste
den Nachkommen zum besten verzeidrnet. Diese hatten ohne Zweifrel nach der
Sünd-Fluth Noa Nachkommen gefunden und gleic}sam restauriret.

§7eldr eine alte Tradition, aber zugleiö wie wenig ehrwürdig: die Kartographie
eine unmittelbare Folge des ersten Sündenfalles!

Niclt weniger anrüchig ist ihr tatkräftigster Förderer, der Krieg.

Insonderheit aber sind die Land-Charten durch die vielfältigen Kriege innerhalb
80 Jahren zu grosser Vollkommenheit gediehen, weil in solchen nidrt nur die Pro-
vintzien, nach und nadr, accurat zunr wenigsten der generalen situation nadr
gezeid-rnet, sondem auch die städte besd-rrieben, die seen und ufer erforsdret und
die §(zege von einem Orte zum andern ziemlidr deutlich beobadttet worden: Es
pfleget zwar sonst der Glüd<lose und Land-verderbende Krieg nid-rt viel Gutes zu
würcJ<en, sondern ist vielmehr eine ursache des unterganges vieler Länder, städte
Fled<en und Dörffer. Die studia, \wissensdrafiten und Künste werden insgemein
gestöhret, und die Nahrungs-Mittel so grausam versdrwendet, daß offt die klügesten
Leute vbn der §(/elt sid, zu Tode hungern oder grämen müssen. Die Herrsdrafften
verliehren Respect und Autorität und die lieblic}en Ordnungen bekommen soldre
Lödrer, weldre hernach nidrt leichte wieder zugestopffet werden. Dennoch aber ist
nicht zu leugnen, daß durö die blutigsten Kriege das studium Geographicum,
Antiquarium und Historie, allezeit grossen Nutzen und Zuwadrs gehabt, und
gleichsam genehret und vermehret worden.
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Neben dem Militär zieht der Kaufmann großen Nutzen aus den Karten'

Die Kauffleute ersehen sidr in diesen Kunst- und Natur-Spiegeln, wie sie von einem

Orte zum andern handeln, und die §üaaren entweder zu §?asser oder zu Lande

fortsdrafien müssen, daß sie von den Feinden sidrer überkommen mögen. Sie erkun-

digen sidt darauff, wie weit ein Land oder Ort von dem andem ohngefehr entlegen,

und ob Meer oder ein grosser Fluß darzwisd-ren sey'

Der Kriegsgott Mars und Mercur, der Besdrützer von Handet und §ü'andel, sind

also die vornehmsten Gönner der Kartographie. Beide Prangen auf der allegorisdren

Darstellung, die dem 1ü7erk von Gregorii und audr unserem daraus gezogenen

Extrakt vorangestellt ist.

Mars und Mercurius durdrziehen See und Landt
Und madren uns durdr Kunst die gantze \iüelt bekandt.

(Die dritte Figur des Bildes, der halbausgezogene Mann, der unter der ganzen Last

fast zusarumenbrirfit, die ihnr Mars und Merkur aufladen, stellt nidrt etwa den

Steuerzahler dar, sondern das ist der Riese Atlas, der nadr der griedrisdren Sage

das Himmelsgewölbe und die Erde trägt.)

In der Reihe der prominenten Kartenbenutzer darf der Politiker nidrt fehlen.

§7eil demnad-r die Land-Charten zu vollkommener Käntniß eines Staats gehören

so ist leid.rt zu sdrliessen, daß so wohl ein Fürst, als guter Politicus, diese Instru-

menta und Lichter der liü'issensöafften unaussetzlidr vor Augen haben tnüssen,

Aber adr, wie gehen die Lehrer und die Fliegen mit den guten Karten um!

Die Herren Informatores selbst pflegen zum Theil nur die Stuben damit auszuputzen,

ohne daß sie Sommerszeit denen verwegenen Fliegen ihre Kühnheit verargen, wenn

sie mit Vorsatz ihnen zum Tort die betrüglidrsten Gräntz-Puncte sd-rmeißen.

Das ersdreint umso tadelnswerterf wenn man bedenkt, weldre Kenntnisse, Fertig-

keiten, Instrumente und Mühen zur Herstellung einer guten Karte nötig sind.

Es gehöret aber zu ordentlidrer Zeidrnung einer Charte eine hinlänglidre §/issen-

sdrafft der Matheseos, Mard<sdreide-Kunst, und Geometrie. Hierbey dienen die

Vasser-IJü'aage, Meß-Tisdrg en, Zird<el, Maaß-Stäbe, audr Magnet- Nadel und Qga-

drrnte, als Instrumente. Derjenige weldrer mit soldren eine Probe anstellen will,

soll vorhero eine genaue Kundsdrafft der Städte, Fled<en, Dörffer, Meyereyen,

Heyden, Thäler, rffälder, Ftüsse, Bädre, §üasser'Mühlen, Brüd<en, Berge, Hügel,

Moräste, Seen, Sdrlösser und wüsten Plätze haben, sonst wird er nimmermehr

eine volikommene Charte liefern können. So viel Meilen das Land breit und lang

ist, so viel Jahre muß er zut Zeidtnung Zeit haben'

Man muß bey Abzeidrnung eines Landes ein redrtes Instrument haben, mit dem-

selbigen hin und her auff die hohe Berge und Thürne steigen, die lvin&el der

umliegenden Oerter fleißig absehen, ihte Zahl auff ein darzu aptirtes Papier ver-

zeidrnln, und daraus hernadt die Charte fornieren. Damit idr ohne Kosten proce-

diere, verfertigte idr nur drey gleiclre Stäbe in Form eines A Aequilateri, zusammen'

theile sie ex iabulis Tangentium, und gebe ihnen auff den Ed<en ihr unbeweglidr,
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an die Seite aber ein lauffendes Absehen, und observire damit ordentlidr, so zeiget
es mir alle Minuten. Vorher versdraffe idr mir einen accuraten Maaß-Stab der
Meilen und Stunden, einVerzeidrniß der Parellelen, wie viel Meilen ein Grad eines

entded<ten Paralleli halte, und eine Taffel der Längen und Breiten der vomehmsten

Oerter in demjenigen Lande, so ich zeichnen will. rVenn diese Vorbereitung
gesdrehen, fänget man an die Städte und Fled<en, etc. auff das Papier in füglicle
Ordnung zu bringen, weldres gesc}iehet durdr Zusammensetzung untersdriedlidrer
Triangeln, nadr der Vorsdrrifft, der XXIL Prop. im ersten Buche Euclidis.

'§7'enn man diese beherzigenswerten Ridrtlinien beacrhtet, wird ein§(rerk entstehen,

das audr über seine tedrniscl:en Qalitäten hinaus zu werten ist.

So ofit er diese Abrisse der Velt besdrauet, betradrtet er immerdar Gottes Gerid.rte,

seine weise Regierung der Natur und wunderbare Providentz gleicJr als aufi einem

Sdrau-Platze, wo alle Bildung Göttliöer Krafft abgezird<elt worden.

Freilich wird dabei nicht vergessen werden dürfen, daß alles, was ein Kartograph

darzustellen vermag, letztlich nur ein Teil dessen ist, was man so treffend das

,,irdische Jammertal" nennt.

Diese so genannte Land-Charten, sind nid-rts anders als Zeugen unsers elenden

Jammer-Standes, sonst aber redrt Kunstreidre und ordentlicle mathematische Ab-
risse oder Vorstellungen, entweder der gantzen mit §Tasser umgebenen Erd-Kugel,
oder eines und andern Landes insonderheit, weldres sie mit diesen Städten, Flecken,

Sdrlössern, Bergen, Festungen, Pässen, rVäldern, Flüssen, Seen, Morästen und
Gräntzen käntliö nadr der Länge und Breite abbitden.

Eine ethisdre lVertung der doch so tedrniscl,en §ferke des Kartographen mag uns

ungewöhnlich ersdreinen. Ja, man mag geneigt sein, darüber zu lächeln. Haben wir
dazu ein Redrt? Schließlich stellt Gregorii bei seiner Betrachtungsweise die Karte

in einen weiteren Rahmen als es heute der ,,Fachmann" zu tun pflegt, indem er

bei der Bewertung einer Karte lediglich technische Gesichtspunkte gelten läßt.

Machen wir uns aber einmal diesen weiteren Gesichtskreis zu eigen, werden wir
feststellen, daß sich seit Gregorii erstaunlich wenig geändert hat.

Fast gantz Europa stehet in einer allgemeinen Unruhe, in dern die vornehmsten
Potentaten und Republiquen in den§7affn stehenn, und so gar audr Asiam, Africam und
Americam mit Kriegs-Gesdrrey und Verwüstung inffciren. Dieses alles können wir
bey genauer Betradrtung der Velt- und Land-Charten deutlidrer erkennen, dabey
wir die §ü'orte des sinnreidren Senecae mit Erstaunen erst redrt verstehen lernen,
wenn er saget: Terra est punctum, quod inter tot gentes ferro & igne dividitur.
O quam ridiculi funt mortalium termini. Die Erde ist nur ein Punct von der gant-
zen §üelt, weldre unter so vielen Vold<ern mit Feuer und Sdrwerdt grimmig getheilet
wird. O wie lädrerlidr sind dodr die Gräntzen der Sterblidren befestiget.

Auch einen praktischen Hinweis für den Kartengebrauch können wir mit Vorteil
heute noch gelten tassen. An die Stelle von Atlas treten lediglich die modernen
kunstseidenen Gewebe.
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Ein bessers Vergnügen kan sich ein Passagier geben, wenn er die ordinairen Charten

auf Regal-Pappier, jede in 16 Sttid<e zerleget, und in einem Futteral verwahret'

Diejenilen, so das Vermögen haben, die aufi glatten Atlas abgedrud<te Land-

Charten anzusdraffen, braudren audr dieser Mühe nidrt, sondern dürffen nur die

besten verschreiben,weil sie mehr als 30Stüd<e bey siö in derTasdle oderSöub'
Sad«e mit sid-r führen können, Man kan sie audt an statt der Nasen-Tüdrer brau'

dren, wenn der Nothfall soldres erfordem wolte.

Die Eignung sotcher Landkarten als Schnupftuch bedarf allerdings noch der

genaueren Prüfung. Einhellig müssen wir jedoch für unsere heutigen Landkarten

zurüd<weisen, was Gregorii von den Landkarten seiner Zeit für den niedersäch'

sischen Raum geschrieben hatt

Diese Charte ist, nidrt accurat, sondern an sehr vielen Orten mangelhafft, dodr

können sidr die Anfänger zur Noth damit behelffen' 
c. Kaspereit

Die Herstellung derTopographisclen Karte 1 : 50000
in Niedersachsen

Von Regierungsvermessungsrat Dipl,- Ing. S chro e d er - H o hen wa rth,
Niedersädrsiscles Landesvermessun gsamt

Unmittelbar nadr Beendigung des von 1952 bis 1957 durdrgeführten Sonder'
programms I r2500O, d. h. der Beridrtigung sämtlidrer Meßtisdrblätter in einem
Zeitraum von nur sedrs Jahren, hat die Kartographisdre Abteilung im Rahmen

gleidrlaufender Arbeiten in den übrigen Bundesländern mit der Herstellung einer
Topographisdren Karte 1 : 50 000 für ganz Niedersadrsen begonnen. Audr diese

in der gleichen ungewöhnlich kurzen Spanne von sechs Jahren tewältigt
große und für das Ländesvermessungsamt auf lange Zeit einmalige Aufgabe soll

werden. Seit Anfang dieses Jahres ist daher der organisatorisdle und arbeits-

tedrnisdre Sdrwerpunkt der Kartographisdren Abteilung unter weitgefiendef
Zurüd<stellung dei tibrigen Aufgaben auf dieses eine große Ziel ausgeridrtet,

nadrdem mit laufenden ty'ersudren über die kartographisdr bestmöglidre Gestaltung

und die tedrnisdr zwed<mäßigste Durchführung für das neue Kartenwerk sdron

1955 begonnen worden \/ar.

Ausgelöst wurde diese die kartographisdren Arbeiten des Landesverrnessungs-

amtäs in Zukunft weitgehend beeinflussende Entwiddung durdr einen Besdrluß

der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer, die

sdron begoinenen Arbeiten an einer neuen für die ga1rze - Bundesrepublik

einheitlidrän Topographisdren Karte 1 :100000 vorübergehend zugunsten des

Maßstabes t , Sd OöO zurüd<zustellen, der vor allem von planerisdrer Seite aber

audr von §Tissensdraft und Verwaltung dringend benötigt wird, und für den

zusätzlidr militärisdre §7ünsdre vorlagen. Die Bedeutung des jetzt im Entstehen

begriffenen Kartenwerkes wird unterstrichen durch die vielen Behelfs-
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lösungen in den vergangenen Jahren, wo von §üasserwirtsdraftsämtern, Kreisen,
vom Niedersädrsisd,en Amt für Landesplanung und Statistik, im Rahmen des
Emslandprogramms, des Küstenplanes ustv. großräumige Planungsunterlagen, sei
es als Verkleinerung der Topographisdrcn Karte I :25 000 oder als Vergrößerung
der beridrtigten Karte des Deutsdren Reidres 1 : 100 000 verlangt wurden, oder
wenn man an die Forderungen von seiten der Geologie, der Geographie, der
urgesdridrtlidren bzw. der siedlungsgeographisdren Forsdrung denkt oder an die
Gebiete, wo durdr die Entwiddung der Kultudandsdraft der frühere Universal-
maßstab I : 100 000 sdron für den gewöhnlidren Kartenbenutzer nidrt mehr
ausreidrt.

Angesidrts des immer stärker werdenden Bedarfs nadr einem modernen amtlidten
Kartenwerk im Maßstab 1 : 50 000, das in zahlreidren Fällen Aufgaben über-
nehmen wird, die früher von dem sogenannten Meßtisdrblatt oder der General-
stabskarte wahrgenommen wurden, ist die Kartographisdte Abteilung in ihren
erwähnten Versudrsarbeiten (1) bemüht gewesefl, an die großen Leistungen
der Landesaufnahme anzusd,ließen und sie aufgesdrlossen für die neuzeitlidren
Anforderungen sinngemäß fortzuentwid<eln. So wurde bei diesen Kartenproben
vor allem \flert auf eine klare Gliederung der Ortsdraften, des Bahnen-, Straßen-
und §üegenetzes geleg und zur Erhöhung der Lesbarkeit grundsätzlidr von der
sdron klassisdr anmutenden dreifarbigen Ausgabe zugunsten eines Mehrfarben-
drud<es abgegangen, der neben dem §7ald audl die lViesen und Gärten farbig
hervorhebt (2). Andere Landesvermessungsämter stellten teilweise ebenfalls ihre
Gestaltungsabsidrten zur Diskussion (3), so daß nadr langen und eingehenden
Einzelberatungen der Arbeitsgemeinsdraft im vergangenen Jahr die endgültigen
Ridrtlinien für die Bearbeitung der Topographisdren Karte 1 : 50 000 ersdrienen (4).

Hiernadr bildet die Topographisdre Karte I : 2J 000 die Grundlage für das neue
Kartenwerk, wobei ein Blatt der Topographisdren Karte 1 , 50 ö00 das Gebiet
von vier Vollblättern der Karte 1 : 25 000 umsd'rließt, also zwölf Breitenminuten
hodr und zwanzig Längenminuten breit ist und damit das gleidre Format wie das
Meßtisdrblatt hat. Da das Hauptdreied<snetz von dem System, auf das sid'r die
Topographisdre Karte 1 : 25 000 gründet, so wenig abweidrt, daß sidr die
Differenz im Maßstab 1 : 50 000 nidrt mehr auswirkt, sind in diesem Fall beide
Systeme identisdr und es baut sidr daher die Topographisdre Karte 1 : 50 000 auf
dem deutsdren Hauptdreied<snetz (veröffentlid.rt 1944) und dem Haupthöhennetz
auf. Da ferner die Koordinaten des neuen Netzes in der Gauß-Krüger-Projektion
beredrnet sind, liegt damit audr die Abbildung für das neue Kartenwerk fest.
Die untersd,iedlidren verzernrngen, hervorgerufen durdr die nadr anderen und
versdriedenen geodätisdren Grundsätzen erfolgte Abbildung bei der Topo-
graphisdren Karte I : 25 000, wirken sidr im Maßstab 1 : 50 000 ebenfalls niöt
mehr aus.

Als Bezeid,nung erhält ein Blatt der Topographisd'ren Karte r : 50 000 den großen
lateinisdren Buöstaben L (römisdre zahl 5o als symbol für den Maßsta6) und
die Blattnummer des südwestlidren Blattes I : 2i oo0 sowie den Namen des
größten oder bedeutendsten dargestellten ortes. Mit Rüd<sid.rt auf den für
militärisdle Zwe&e notwendigen Eindrud< des ,,Llniversalen -Transversalen -
Merkator-Gitters" (UTM-Gitter), dessen Projektionsgrundlagen sidr von der
Gauß-Krüger-Projektion durdr die streifenbreite von sedrs Längengraden
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gegenüber 3, der Bezugsfladre durdr die Benutzung des Ellipsoids von Hayford
statt von Bessel und der Abbildung des Berührungsmeridians im Verhältnis
0,9996: M (M: Maßstabszahl) statt im Verhältnis 1 : M untersdreiden, werden

im Grundriß nur die Schnitte des Gauß-Krüger-Gitters als sogenannte Paßkreuze
aufgenommen, im übrigen dieses Gitter lediglidr am Kartenrand angegeben.

Die neue Topographische Karte 1 : 50 000 ist eine mehrfarbige Höhenlinienkarte,
die sid, für Bearbeitung und Fortführung in die Grundrißplatte mit den Siedlungen
und dem Verkehrsnetz, die Kulturen-, Gewässer' und Höhenplatte gliedert. Ihre
Zeidrengebung geht von einer vierfarbigen Standardausgabe aus, und zwar
Schwarz für Grundriß mit Sdrrift, Blau für Gewässer, Braun für Höhenlinien und
Grün für die Bodenbewadrsung. Eine besondere Ausgabe sieht eine Karte mit
formenplastisdrer Darstellung des Geländes (Sd'rummerung) vor, die für Nieder-
sadrsen nur für den südlidren Teil zur Anwendung gelangen wird. Signaturen-
sdrlüssel und Besdrriftung dieses ersten infolge des Zusammenbrud'res von 1945

völlig neu herzustellenden Kartenwerkes entspred,en dem Bild der übrigen
topographisd'ren Kartenwerke.
lü(/enn audr eine soldre Festlegung bereits weitgehend den allgemeinen Karten'
eindrud< und den tedrnisdren Ablauf der Herstellung beeinflußt, bleibt trotzdem
nodl Raum für eine individuelle Gesamtgestaltung (5). Hierbei spielen die in den
Ridrtlinien gegebene Möglidrkeit, topographisdre Einzelzeidten ,,je nadr der
Struktur der Karte" verstärken zu können, oder die feinen Abstufungen in der
zeidrnerisdren Ausführung, der formenplastisdren \Tiedergabe des Geländes, der
Farbnuancen usw. weniger eine Rolle als die aus einer untersdriedlid'r starken
Betonung allgemein zu beadrtender Grundsätze bei der Herstellung eines Karten-
werkes 

-(Leibarkeit, 
Ubersichtlidrkeit, Landsdraftsgegebenheit, Benutzerkreis,

Originalhaltung, Fortführung. usw.) zwangsweise sid'r ergebenden individuellen
Gestaltungen.

So werden die niedersädrsisdren Blätter der Topographisdren Karte 1 : 50 000

zur Erhöhung der Lesbarkeit einen Signaturensd'rlüssel aufweisen, der im Rahmen

der Ridrtlinien von der erwähnten Möglidrkeit einer Verstärkung Gebraudl madrt.

Außerdem wird als Folge der Versud'rsarbeiten (6) die Standardausgabe in
Niedersadrsen um ein §/iesengrün vermehrt, das vor allem im norddeutsdren

Raum die Bodenformen plastisdrer hervortreten läßt, zumal wenn eine

Sd-rummerung nidrt möglidl iit, wodurdr die Karte wesentlidr an Ubersidrtlidrkeit
gewinnt. In 

-der gleidrin Ridrtung liegt die ebenfalls vorgesehene zusätzlidre

Farbgebung für Gärten, die zugleidr ein klareres Bild von der Ortsdraftsstruktur
u".*ftt.lt ind wie im Fall de- §Tiesengrüns eine Vereinfadrung in der karto-

graphisdren Herstellung zur Folge hat. Sdrließlid'r wurde aus dem Bestreben

im- eine bestmögliche kartographische §Tiedergabe und mit 
-Rüd<sicht 

auf

Originalhaltung ünd Fortfühiung sowie mitbedingt durch die 
- 

besondere

Enti,i&lung där Landesvermessungsämter in Norddeutsdrland und die dadurdl

vorhandenä Situation auf dem G-ebiet der Originalträger, des entspredrenden

Fadrpersonals usw. ein tedrnisd'rer Herstellungsweg 
_ 
besdrritten, der zwar in

*rrä.-, z. B. dem Arbeitsmaßstab 1,40000, dem.VerfaJrrel anderer Landes'

vermessungsämter ähnlidr ist, sidr aber. audr in gleidrentsdreidenden Fragen wie

z- B. der" §flahl eines Kreideoriginals für die Grundrißplatte usw. wieder

untersdreidet.
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Diese kurzen Hinweise zeigen deutlidr die Grenzen jeder Rid'rtlinie oder An-
weisung ftir die kartographisdre Bearbeitung eines Kartenwerkes, das von ver-
sdriedenen Stellen gesdraffen wird. Die für eine ,,sinnvolle, einheitlidre und
angepaßte Gliederung des Karteninhaltes" sorgende Vorsdrrift will und kann
nur den Rahmen bilden, innerhalb dessen.für den Duktus im weitesten Sinn und
den zwed<mäßigsten tedrnisdren Herstellungsweg ein nidrt unbeträdrtlidrer
Spielraum zwangsläufig bestehen bleibt. Diese bei den gegebenen Voraussetzungen
notwendige Freiheit der einzelnen [:ndesvermessung;sämter müßte nur in dem
Fall eingeengt werden, wo durdr eine untersdriedlidre Grundkonzeption hin'
sidrtlidr des qualitativen und quantitativen Aufbaus des herzustellenden Karten-
werkes die notwendige Einheitlidrkeit der Aussage gefährdet ersd'riene.

Da ein Folgemaßstab nidrt, wie vielfadr vom Kartenbenutzer angenommen, durdr
eine einfadre reprotedrnisdte Verkleinerung gesdraffen wird, lieg das Sdrwer-
gewidrt in der Generalisierung, d. h. in einer qualitativen Auswahl und Be'
sdrränkung und einer quantiativen Vereinfadrung und Verallgemeinerung, die
sid'r auf den ganzen neu herzustellenden Karteninhalt wie Grundriß, Gelände,
Gewässer, Sdrrift usw. bezieht. Diese nidrt nur am zwed<mäßigsten, sondern
stets vom Kartographen auszuführenden Entwurfsarbeiten (7), fär die er besonders
gesdrult wird und in denen er seit jeher 

- und nidrt nur für diesen einen
Maßstab - tätig ist, erfordern neben der vollen Beherrsdrung des Musterblattes
und der maßstabsbedingten kartographisdren Möglidrkeiten vor allem die Fähig'
keit, den Karteninhalt des Ausgangsmaßstabes in den herzustellenden Folgemaßstab
gedanklidr umzuformen unter \t7ahrung der Gestaltungsabsidrten und der maß'
stabsgeredrten Viedergabe der topographisdren §flirklidrkeit. Eine wesentlidre
Hilfe hierfür bietet das vom Niedersädrsisdren Landesvermessungsamt heraus-
gegebene rü(/'erk ,,De Landsdraften Niedersadrsens" (8), dodl wäre zur Erzielung

einer weitgehenden Einheitlichkeit eine ergänzende Richtlinie der Arbeitsgemein-
schaft für die bei demMaßstab t,50 000 zubeachtendenGestaltungsgrundsätze, wie
sie wahrsdreinlid'r jedes Landesvermessungsamt im Rahmen von Ridrtlinien für
die kartographisdre Vorlagenherstellung der Topographisdren Karte 1 : 50 000
besitzt, werwoll.

Sdron der Aufbau des Vegenetzes wird z. B. unterdriedlidr, wenn nadr der einen
Ridrtlinie alle III-\üege (A und B) in. 1 : 50 000 zu übernehmen sind, ausgenommen
der unwidrtig ersdreinenden Verbindungswege in den Fällen, wo das §(egenetz
der Topographisd'ren Karte 1 : 25 000 so didrt ist, daß sid'r eine gesdrlossene
Ubernahme verbietet, oder der §flegestummel (§7ege ohne Verbindung), sofern
sie nidrt im Einzelfall von §flidrtigkeit sind, während nadr einer anderen Ridrtlinie
nur alle III-A-Vege und von den III-B-§/egen soldre mit u,idrtigen besonderen
Eigensdraften darzustellen sind. rü(/enn nad, einer Einsdrränkung der individuellen
Gestaltung in dieser Veise sowie auf der Grundlage von eingehend und muster-
blattgeredrt vom Topographen erkundeten und ansdrließend beridrtigten Meßtisdr-
blättern dann sinnvoll vom Kartographen generalisiert wird, bteibt die notwendige
Einheitlidrkeit in der Aussage {es neuen Kartenwerkes gewahrt.

Die Voraussetzungen in den eben erwähnten Grundlagen, d. h. den Meßtisdt-
blättern sind jedodr nidrt immer gegeben, einmal als Folge der im Laufe der
Jahrzehnte in die Meßtisd'rblätter gelangten oder musterblattbedingten Unklar-
heiten, zum andern, weil die Herstellung der Topographisdren Karte 1 : 50 000
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erst nadl Beendigung der Arbeiten an der Topographisdren Karte I : 25 000
begonnen werden konnte und daher heute die Meßtisdrblätter aus den ersten
Erkundungsjahren größtenteils als überholungsbedürftig angesehen werden müssen.
Die Topographische Abteilung hat daher bereits im vergangenen Jahr mit einem
neuen, auf die Arbeiten der Kartographisdren Abteilung abgestimmten lang-
fristigen Beridrtigungsprogramm I :25 000 begonnen. Hierbei werden vom
Topographen neben einer eingehenden Erkundung der umfangreidren landsdraft-
lidren Veränderungen der letzten Jahre vor allem §(idersprüdre bzw. Unklarheiten
z. B. hinsidrtlidr der Befahrbarkeit von Dämmen und Sdrneisen, des Vorhandenseins
von Gräben, ihrer §Tertigkeit im Rahmen des allgemeinen wasserwirtsdraftlidren
Zusammenhanges, där Art der Hofraumbegrenzung bei Bläuern aus den Auf-
nahmen der 70er Jahre, der Hausgruppierungen innerhalb der Ortsdraften usw.
beseitigt oder für die Generalisierung benötigte Angaben wie die Höhe von
Steilrändern über 3 m usw. besonders erbradrt. Diese sdron seit langem
wünsdrenswerten aber jetzt durdr die Arbeiten für die Topographisdte Karte
I :50 000 notwendig gewordenen Nadrprüfungen bedeuten für das eigentlidre
Berichtigungsprogramm 1 : 25 000 eine zusätzlidre Belastung, weshalb zumindest
für die nädrsten sedrs bis zehn Jahre weiterhin Luftbilder zur Besdrleunigung der
örtlidren Erkundungen zur Verfügung stehen müssen.

Von dem neuen Kartenwerk sind in der Bundesrepublik fast 560 Blätter her-
zustellen, wobei auf das Land Niedersadrsen insgesamt t 13 Blätter entfallen
gegenüber 76 auf Baden-§7ürttemberg, 71 aul Nordrhein-§Testfalen, 56 auf
Schleswig-Holstein und je 42 auf Hessen und Rheinland-Pfalz. Da die nieder-
sädrsisd'ren Blätter bereits zu 40o/s auf der Grundlage des erwähnten zweiten
Programms für die Topographisdre Karte 1 : 25 000 entstehen, sind die benutzten
Unterlagen für die Topographisdre Karte 1 : 50 000 durd,sdrnittlidr nidrt mehr
als höd, stens fünf Jahre alt. Die geplante Arbeitsleistung von jährtidr 15-20 Blatt
rvird am Anfang nidrt ganz erreidrt werden und das Einhalten dieses Programms
in den folgenden Jahren audr nur unter gtoßer Anstrengung möglidr sein, da die
Kartographische Abteilung im Verhältnis zu den anderen Landesvermessungs-
ämtern bezogen auf den Umfang der zu betreuenden Kartenwerke personell
unterbesetzt ist.

Nadrdem es aber in den vergangenen sedrs Jahren erstmalig seit den Uraufnahmen
im vergangenen Jahrhundert gelang, in dieser ungewöhnlidr kurzen Zeit den
niedersädrsisdren Raum gesdrlossen und nadr einheitlid'ren Gesidrtspunkten zu
beridrtigen, und zwar in einer \Weise, weldre diese Bezeidrnung audr redrtfertigt,
ist zu hoffen, daß auch dieser neuen Aufgabe des Niedersädrsisdren Landes-
vermessungsamtes der gleidre Erfolg besdrieden sein wird.

Sdrrifttumsnadrweis

l. Versuchsarbeiten im Rahmen der Neugestaltung der
1 : 50 000, Blatt L 3728 Braunschweig, Kartenprobe.
Bearbeitet und herausgegeben vom Niedersächsischen

Topographischen Karte

Landesvermessun gsamt,

Hannover, 1956.

2. Bormann, §7., Ein neues Probeblatt 1 :50000! Vermessungstedrnisdte Rund-
sd'rau 1957, S. 165.
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4. Ridrtlinien und Zeidrenerklärung für die Bearbeitung der Topographis&en
Karte 1:50000.
Im Auftrag der Arbeitsgemeinsd'raft der Vermessungsverwaltungen der Bundes-
länder, bearbeitet vom Landesvermessungsamt Baden-§flürttemberg im Be-

nehmen mit dem Landesvermessungsamt Nordrhein-§Testfalen, 2. Ausgabe,
August 1957.

5. Bed<, §1.: Zur neuen Topographisdren Karte I :50000, Zeitsdrrift für Ver-
messungswesen, 1956, S. 16.

Kost, §7. r Neugestaltung des Topographischen Kartenwerkes I : 50 000 mit
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Zeitsdrrift für Vermessungswesen, 1958, S. 73.
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Nieders. Landesvermessungsamt.

Die trigonometrischen und Nivellements- Festpunktbilder
werden vereinigt

Von Regierungsverrnessungsoberinspektor M atthes, Nieders. Landesvermessungsamt

A. Allgemeines

Die Festpunktbilder bilden einen Teil der Nadrweisunterlagen für trigono-
metrisdre Punkte (tP) und Nivellementspunkte (NivP). Ihre Anfertigung und
Laufendhaltung ist für TP im ,,FP-Erlaß vom 15. August 1940" und fttr NivP
in den ,,Ridrtlinien für den Aufbau des Nivellementsfestpunktfeldes vom 31. Mai
1949" gercgelt. Die Festpunkte sind auf lidrtpausfähigen Blättern der Topo-
graphisdren Karte I : 25 ü)0 dargestellt. Entspredlend den obigen Bestimmungen
werden bei der Trigonometrisüen Abteilung des Niedersädrsisdren Landes-
vermessungsamts zwei Sammlungen von Festpunktbildern geführt, eine für TP und
eine für NivP. Jede Sammlung umfaßt 463 Blätter.

B. Cründe ftir die Vereinigung

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfadrung ist damit begonnen worden, TP
und NivP auf einem Festpunktbild zu vereinigen. Die sidr ergebenden Vorteile seien
hier kurz zusammengefaßtt

l. Eine Sammlung von 463 transparent€n Blättern der Topographisdren Karte
I :25 000 fällt künftig fort.

2.rVenn es bisher bei der Herstellung von Auszügen notwendig war, von zwei
Festpunktbitdern Lidrtpausen zu fertigen, um TP und NivP zu erfassen, so

v

\-
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genügt ktinftig die Anfertigung von nur einer Lidrtpause. (\l(/idrtig für den

Außendienst!)

3. Den Anlaß zur Vereinigung gab die seit 1954 besdrleunigt betriebene Be-

ridrtigung der Topographisdren Karte 1 : 25 000. Da fast alle Blätter inzwisdren
beridrtigi worden sind, weisen die bisherigen Festpunktbilder bezüglidr 

-des
Kartenbildes einen veralteten Stand nadr und sind umzeidrnungsbedürftig.
Umzeidrnung und Vereinigung werden in einem Zuge erledigt, so daß keine
zusätzlidle Zeidrenarbeit entsteht.

C. Erläuterungen zur Neugestaltung

l. Nadr wie vor werden lidrtpausfahige Blätter der Topographisdren Karte
I : 25 000 für den bildmäßigen Nadrweis der Festpunkte verwendet. Um Ver-
wedrslungen zwisdren TP und NivP zu vermeiden, war es notwendig, einen
neuen Zeidrensdrlüssel einzuführen, denn in den bisherigen Festpunktbildern
hatten TP und NivP die gleidren Darstellungszeid'ren.

In den vereinigten Festpunktbildern werden künftig dargestellt:

TP durdr einen Kreis von 5 mm @,

NivP durdr einen Kreis von 3 mm 0.
Die Kreise erhalten die laufenden Nummern, unter denen die Festpunkte in
der Kartei geführt werden. In der Regel sollen sie redrts neben den Kreisen
stehen; nur wenn das Kartenbild dadurdr unkenntlidr wird, können sie aud,

an eine andere, günstigere Stelle gesetzt werden. Die Ziffernhöhe soll bei TP
3 mm und bei NivP 2 mm betragen. §ü'enn in Ortslagen eine deutlidre Dar'
stellung der Kreise und Nummern nidrt möglidr ist, kann die Grundriß-
darstellung durdr Rasur beseitigt werden.

Auf die Untersdreidung der TP (R), TP (L), TP (A) sowie NivP I. O.,
NivP II. O., NivP III. O. und NivP (T) untereinander durd'r besondere Zeidren
ist verzidrtet worden, weil sidr diese in der Regel ohne weiteres aus den
Festpunktnummern ergibt. Es werden geführt:

TP (R) unter lfd. Nr.
TP (L) unter lfd. Nr.
TP (A) von Nummer

1 bis 10

11 bis 50

51 an.

NivP I. O. unter lfd. Nr. I bis 100

NivP II. O. unter lfd. Nr. 101 bis 300

NivP III. O. unter lfd. Nr. 301 bis 600

NivP (T) von Nummer 601 an.

Für TP (R) und (L) ist die vorstehende Numerierung nur auf wenigen Blättern

durdrgeführt. In den meisten Fällen besteht die nodr vor dem FP-Erlaß gültig
g.*,.r-"n. laufende Durdrnumerierung der TP (R) und (L) nad, steigenden

Flodrwerten von Nr. I bis 50. Es ist also nidrt immer an der Punktnummer zu

erkennen, ob es sidr um einen TP (R) oder (L) handelt. von einer um-
numerierung wurde bewußt Abstand genommen, weil damit_eine umfangreidre

und weitveizweigte Verwaltungsarbeit verbunden sein würde. Sie würde sidr
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nicht nur auf den Nadrweis der Festpunkte besdrränken sondern auf alle Ver.
messungsunteilagen auswirken, die derartige TP mit ihren Nummern enthalten.

Und das ist weit über die Vermessungs- und Katasterverwaltung hinaus bei

allen Vermessungsdienststellen der Fall.

Durchgeführt wird die Umnumerierung dagegen stets in allen neutriangulierten
Gebieten (Gebietswiederherstellungen).

Der obere Kartenrand eines Festpunktbildes erhält die Aufsdrrift'

,,Trig.- und Niv.-Festpunktbild"

und als Zeidrenerläuterung,

,O 24:TP
O 302 = NivP"

Am unteren Kartenrand sdrließt sid'r ein l0 cm breiter, leerer Streifen zur

Aufnahme von Vermerken an.

2. Zur Sdronung der Originale und um einen störungsfreien Dienstbetrieb zu

gewährleisten. werden von den Arbeitsgruppen Trig. und Niv. wie bisher Udrt-

l"ur"n von den Festpunktbildern für den Handgebraudr gefgrtigt und fort-
geführt. In ihnen hebt die jeweilige Arbeitsgruppe ihre Punkte zur augen'

fälligen Untersd'reidung durdr Färbung hervor.

Es werden gefärbt

in den Handstücken der Trig.-Gruppe:

TP (R) I. Ordnung: rot
TP (R) II. Ordnung, blau

TP (L): grün

TP (A), gelb und

in den Handstüd<en der Niv.-Gruppe:

NivP I. Ordnung, rot
NivP II. Ordnung' blau

NivP III. Ordnung: grün

NivP (T)' gelb

D. Sdrlußbemerkungen

Mit der Neuzeidrnung der Festpunktbilder ist zwar von den Bestimrnungen des
FP-Erlasses und der Ridrtlinien für den Aufbau des Nivellementsfestpunktfeldes
abgewidren worden, jedoctr wurde die Vereinigung aus den erwähnten Gründen im
jetzigen Zeitpunkt für zweckmäßig gehalten, zumal bis zur Neufassung des FP-
Erlasses und der Richtlinien für den Aufbau des Nivellementsfestpunktfeldes nodr
einige Zeit vergehen dürfte. Die Neuzeidrnung wird regierungs- (verwaltungs-)
bezirksweise durchgeführt, beginnend im lü(/'esten von Niedersachsen. Ist ein Bezirk
fertiggestellt, so erhält der jeweilige Präsident einen Satz transparenter Udrtpausen
für die Katasterämter zugestellt. Die Neuzeidrnung wird gegen Ende 1958 ab-
gesdrlossen sein.
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Die Vorbereitun gen zur photo grammetrischen Aufnahme
des\W'ege- und Gewässernetzes der Flurbereinigung Rehburg-Stadt

Von Regierungsvermessungsrat H o rn b o ste l, Nieders. Kulturamt Hannover

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß die Flurbereinigung als die Maßnahme zur
Neuordnung der Agrarstruktur anzusehen ist. Die Forderung nadr einer b e -

schleunigten Durd,führung der Flurbereinigungsverfahren wird um so drin-
gender erhoben, je weiter die Tedrnisierung der Landwiredraft fortsdrreitet.
Infolge der Medranisierung ist heute mehr denn je eine Gesamtbereinigung der
Feldmarken erforderlid'r. Die Aussiedlung aus beengter Ortslage, die Verbesserung
der Besitzstruktur, viele Aufgaben der ländlidren Siedlung, Meliorationen, die
Anlage neuer rü7ege und Straßen und viele andere Probleme sind am leidrtesten
und durdrgreifendsten nur im Zuge einer Flurbereinigung zu losen. Die geforderte
Besdrleunigung und die Erweiterung des Aufgabengebietes stellen grol3e Anforde-
rungen an die Landeskulturverwaltung. De Flurbereinigungsbehörden müssen
daher jede tedrnisd're Fortentwicklung ausnutzen. Hierzu gehört in ganz beson-
derem Maße die Anwendung der Photogrammetrie in Verbindung mit modernen
Redrenanlagen. Sie ermöglidrt die Vermessung und Darstellung der Flurbereini-
gungsgebiete der Lage und Höhe nadr. Finden dabei die Aufnahmen systematisdr
vom Flugzeug aus statt, so spredren wir von der Luftphotogrammetrie oder Luft-
bildmessung. In diesem Zusammenhang möge aus dem Aufsatz von A. Pütz
,,Praktisdre Hinweise zur Verwendung des Luftbildes" (AVN 10/1955) zitiert
werdent

,,Die Entwid<lung der Photogrammetrie ist in den Jahren nadr dem zweiten
tVeltkrieg derart fortgesdritten, daß heute m. E. nidrt mehr darüber diskutiert
werden muß, ob die Photogrammetrie als Aufnahmeve'rfahren für die Er-
stellung großmaßstäblidrer Karten anzuwenden ist, sondern nur nodr, wie sie

angewendet werden soll. Die Photogrammetrie muß ein Vermeszungsverfahren
werden, wie jedes andere audr. Es gilt, ihr den §fleg in die Praxis zu ebnen."

Der Verfasser hatte Celegenheit, Anfang Dezember 1956 Erfahrungen zu sammeln,
die mit der Luftbildmessung von Flurbereinigungsgebieten im Land Rheinland-Pfalz
gemadrt worden sind. Dort werden sdron seit Jahren die meisten Karten auf photo-
grammetrisdrem \7ege hergestellt. Die Landeskulturvenraltung Niedersadrsens hat
zwar sdron in vielen Verfahren Luftbilder zumZwe&e der topographischen
Aufnahme herstellen lassen, um sie bei der Sdrätzung, bei dem Entwurf des §7ege'
und Gewässernetzes und bei der späteren Planung zu verwenden, und hat dadurdr,
insbesondere im Hinblid< auf die Besdileunigung, gute Erfolge erzielt. Eine be-
stimmende Befliegung zur Herstellung der endgültigen Zuteilungskarte, die

in der Folgeentwidclung zu Katasterkarten (Flurkarten) führte, unternahm sie

jedodr erst mit der Befliegung der Flurbereinigung Rehburg-Stadt (westlidr, des

St.inhuder Meeres). Bei den Vorbereitungen dieses Bildfluges wurde wiederholt
auf die ,,Vorläufigen Ridrtlinien für die Anwendung der Luftbildmessung bei Flur-
bereinigungen vom 18. 2. 1955 des [,andes Rheinland-Pfalz, Ministerium für
Landwirtsdraft, \Teinbau und Forsten", auf Heft 7 der Sdrriftenreihe für Flur-
bereinigung ,,Lufphotogrammetrisdre Vermessung- der Flurbereinigung Bergen"

und auf diJin den Fadrzeitsdrriften ersdrienenen Aufsätze über photogrammetrisdre

Vermessungen (2. B. AVN 9/1953 , 511954, 1011955, l2ll955) zurüd<gegriffen.
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Zunädrst mag eine kurze G e I än d eb e s c h r e i b u n g des Flurbereinigungsgebietes
vorangestellt werden. Audr sollen diejenigen Aufgaben erwähnt werdea, die im
Zvge der Flurbereinigung Rehburg-Stadt gelöst werden müssen.

Die Oberflädrengestaltung des Verfahrensgebietes entspricht einer Mulde, die sid-r

von Osten nadr §Testen erstrecikt. Die Niederung liegt ca. 37 m über NN. Im
Norden steigt das Gelände bis zu 56 m und im Süden bis zu 78 m über NN an.

Die tief gelegenen Flädren bestehea aus Niederungsmoor, das westlidr von Rehburg
in seiner Stärke immer mehr abnimmt. Der nördlidre Höhenzug wird durdr eine
eiszeitlidre Grundmoräne aus diluvialen Sanden und Kiesen gebildet. Der mine'
ralisd're Boden im Süden ist ebenfalls diluvialen Ursprungs, jedodr ist er durdr
Einsdrwemmung lehmiger und bindiger geworden. Die bereits erwähnte Niederung
wird von Osten nach §Testen von 3 Bädren durchzogent dem Meerbadr, als dem
einzigen Abfluß des Steinhuder Meeres, dem Südbadr und dem Nordbach. Der
bisherige Zustand dieser drei Bädre reicht für eine notwendige Entwässerung der
Flädren bei weitem nidrt aus.

Aufgabe der Flurbereinigung ist es nun, neben der Regelung der Vorflut ein aus-

reidrendes \üegenetz zu schaffen und die Grundstüd<e zu großen Plänen zusam-

menzulegen. Durch mehrere Aussiedlungen wird der erstrebte Erfolg nod'r erhöht.

In dem Vorplanungsgutadrten der Landbauaußenstelle Sulingen heißt es u. a.:

,,Die Flurbereinigung Rehburg stellt eine Maßnahme dar, wie sie wohl kaum
ein zweites Mal im nördlidren Niedersadrsen zu finden ist. Es handelt sid, in
diesem Gebiet nicht nur um eine Zusammenlegung in einigen Gemarkungs-
teilen, sondern fast die gesamte Feldmark wird eine grundlegende Neugesal-
tung erfahren. Darüber hinaus läuft gleidrzeitig ein Meliorationsvorhaben, das

für die Verbesserung der Flächen von einsdrneidendster Bedeutung sein wird'"

Von dem rd. 2600 ha umfassenden Flurbereinigungsgebiet wurden 220O ha be'
flogen. Das schmale nur 400 ha große \Tiesental mit einer Länge von rd. 7 km soll
terrestrisdr vermessefl werden, da infolge der angrenzenden §7älder die meisten

Grenzpunkte nidrt luftsidrtbar sind.

Flugplanung

Aufgabe der Flugplanung war es, die zur Vergebung des Flugauftrages notwendigen
Aufgaben festzulegen. Hierbei mußte die \Tirtschaftli&keit des Bildfluges, die
spätere Auswertung und die Qualitlit der Ergebnisse berüd<sidrtigt werden. So
beeinflußt z. B. die §7ahl des Bildmaßstabes erheblich die §Tirtsdraftlidrkeit des
photogrammetrisdren Verfahrens, denn die Anzahl der Paßpunkte und der bei der
Auswertung zu orientierenden Stereomodelle hängt unmittelbar vom Bildmaßstab
ab. Die Flugplanung mußte daher sehr sorgfältig und in Anpassung an die beson-
deren Erfordernisse der Flurbereinigung Rehburg vorgenömmen werden.

Den zur Abgabe eines Preisangebotes für den Bildflug aufgeforderten Firmen
wurden die nadrstehenden Aufnahmebedingungen mitgeteilt:
a) Flughöhe über Grund ca. 1680 m entspredrend einem mittleren Bildmaßstab

I :8000,
b) Uingsüberded<urig 80/6,
c) Querüberlappung der Flugstreifen 33o/s,
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d) Anordnung der Flugstreifen Ost-§ü/est (s. Abb. l),
e) Abstand der Flugstreifen 1000 m,

f) Flugrichtung Mitte zwischen Kilometer-Gitterlinien (s. Abb. 1),

g) Aufnahnrekammer \Y/ild RC 5 a mit Aviotar (Normalwinkel).

Abb. I

Dem Befliegungsauftrag wurden die zur Navigation erforderlidren Karten 1 : 25 000
und 1 ,100000 beigefügt. Aus Abb. 1 sind die in die Karten eingetragenen Flug-
wege fiir alle Streifen und die Mindestaufnahmebereidre zu ersehen.
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Bildmoßstob 1,E000

Objektiv, Aviotor (f. 209, 66)
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Der Auftrag zur Befliegung wurde der Firma Aero-Exploration Frankfurt/Main
erteilt. Der vereinbarte Preis umfaßte die Befliegung des rd. 2200 ha großen
Gebietes, einsclließlidr An- und Abflug, Beschaffung der behördlichen Genehmigung
sowie das §fletterrisiko. Die Lieferung schloß ein' Alle Negative, ein Satz Kontakt-
abzüge für das in Auftrag gegebene Gebiet und eine Ubersicht der Bildhauptpunkte
G. Abb.2).

Die Ubersidrt der Bildhauppunkte läßt die naturgemäß sidr ergebende Abweidrung
von der vorgesehenen Flugridrtung (Mitte zwisdren den Kilometer-Gitterlinien)
erkennen.

Absted<ung des §7ege- und Gewässernetzes

Unabhängig von der Flugplanung erfolgte
wässernetzes. Diese stand unter äußerstem

Abb. 3

die Absteckung des Wege- und Ge-
Zeitdruck, da erst Anfang Januar 1957

damit begonnen werden konnte, clie

erste Marzhälfte für die Signalisierung
vorgesehen war, während die Befliegung
in der zweiten Märzhälfte erfolgen
sollte. Um diese Zeit ist erfahrungs-
gemäß mit günstigem Aufnahmewetter
zu rec}nen. Auch die übrigen Voraus-
setzungen für den Erfolg des Bildfluges
sind in dieser Jahreszeit günstig. Dann
sind die signalisierten Punkte wegen
der noch geringen Vegetation, insbe-
sondere wegen der unbelaubten Bäu-
me, gut sichtbar. Auch wirken die Ne-
gative infolge der im Frühjahr noch
vorhandenen Bodenfeuchti gkei t b eson -

ders kontrastreidr. Zeitweilig wurden
fünf Absteckun gstrupp s ei ngesetzt. Di e
Absteckung beider §Tegeseiten er-
folgte nach dem in der Landeskultur-
verwaltun g übli ch en Ri drtpunktverfah -
ren (s. Abb. 3).

Dabei wurden in einfadrer \Weise mittels eines \Tinkelkopfes die \(inkel a ge-
messen, während die Absteckungsmaße einer Tafel entnommen wurden. Alle
Steinbreiten und Spannmaße bis 2O m Länge wurden gemessen und in die Neu-
messungsrisse übernommen. Bei unregelmäßig breiten §7egen wurden die Gegen-
seiten grundsätzlid, in den §Tinkelhalbierenden abgesteckt und die Spannmaße
gemessen,

In Gebieten mit erheblidrem Baum-, Busch- oder Hed<eabestand wurden als Richt-
Iinien die lifegeseiten ausgesudrt, die im Luftbild voraussidrtlich am lüd<enlosesten
ersdreinen würden. Die Teile der Ortslage mit offener Bebauung wurden in die
photogrammetrisd're Aufnahme einbezogen und daher entsprechend abgesteckt.
Lediglidr die städtisdre geschlossene Ortslage wurde terrestrisch vermessen.

o
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+
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*
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Die Vermarkung und deren Sidterung

Schon im lagerschuppen wurden die KOpfe sämtlidrer Grenzsteine mit weißem

Signierlad< angestrichen. Diese Markierung diente zwar in erster Linie dem sd,nel'
leien Auffindin der Punkte anläßlidr der Signalisierung. Dodr ist der Verfasser

der Ansidrt, daß sich dieser Anstridr für alle Flurbereinigungen empfiehlt, audr

wenn keine Befliegung stattfindet.

Da bei terrestrisdrer Vermessung das Liniennetz unterirdisdr vermarkt wird, ist es

in der Landeskulturverwaltung nidrt üblidr, die Grenzsteine durdr untergesetzte

Drainrohre oder Tonkegel zu sidrern. Bei einer Luftbildmessung ist ein Messungs-

liniennetz in der bisher üblidren Art nidrt erforderlich, so daß sämtlidre Grenzsteine
durdr untergesetzte halbe Drainrohre gesidrert worden sind. ,,Diese unterirdisdre
Vermarkung ersetzt die Meßzahl. Mit Hilfe der aus der Karte ermittelten Mafle
wird bei Verlust eines Crenzsteines immer dessen unterirdisdle Fesdegung zu

finden sein. Dadurdr kann der Grenzpunkt in seiner redrtmäßigen Lage wieder
hergestellt werden." (Pütz in AVN 10/1955.)

Die zur Vermarkung verwendeten Granit-Grenzsteine wiesen im allgemeinen eine

Kopfgröße von 12 x 15 cm auf, in Ausnahmefällen audr 15 x 15 cm. Sie wurden
im §fliesengelände bodengleidr gesetzt, im Ad<edand so, daß sie etwa 6 cm übet
den Boden hinausragten. Damit sollte für die Köpfe der Grenzsteine ein Zupflügen
bzw. Einsdrlemmen durdr Platzregen vermieden werden.

Durch den Bildflug entfällt die eigentliche Polygonierung, dodr müssen nach dem
Bildflug Paßpunkte, die für die Orientierung der Modelle benötigt werden, anhand

der Papierkopien und Originalnegative ausgewählt werden. Diese Paßpunkte wer'
den nach dem Bildflug polygonometrisd'r bestimmt. Da jedodr die Lage der
späteren Hauptpolygonzüge, bedingt durdr die vorhandenen trigonometrisdren
Punkte, im allgemeinen festlag, wurden die Polygonpunkte in der Urtlidrkeit bereits
ausgewählt und jeweils durdr zwei Hohlziegel vermarkt. Dese Punkte
konnten dann nadr dem Bildflug als zusätzlid're Paßpunkte Verwendung finden.

Das Flurbereinigungsgebiet Rehburg-Stadt wird im Südwesten und Norden durdr
größere §Taldgebiete begrenzt. Hier bestand die Gefahr, daß ein Teil der Grenz-

punkte nidrt luftsidrtbar sein würde. Diese Punkte wurden deshalb zusätzlidr in
geeigneter rVeise exzentrisdr vermarkt und signalisiert. Das Exzentnrm wurde in
aie ldentifizierungsunterlage eingetragen. Die Kartierung und Beredrnung des

Zentrums mußte auf Grund gemessener Maße vom Exzentrum aus möglidr sein.

Durdr rastlosen Einsatz sämtlicher AbstecJ<ungstrupps und nidrt zuletzt infolge

des milden §Tinterwetters in den Monaten Januar und Februar 1957 konnte die

Absteckung und Vermarkung des rd. ZZOO ha umfassenden §(ege_- -und Gewässer-

netzes Aniang März 1957 beendet werden. Nid'rt unerwähnt soll bleiben, daß sidr

ein Volkswaglnbus,.vor allem bei Uberbrüd<ung der großen Entfernungen inner-

halb des Verfahrensgebietes, hervorragend bewährt hat.

Signalisierung

Vor dem Bilclflug wurden alle Crenz- und Vermessungspunkte signalisiert, d. [.
luftsidrtbar g"*"ldrt. Diese Arbeit mußte sehr sorgfältig ausgeführt werden, denn

von der Signalisierung hing wesentlidr der Erfolg des Bildfluges ab.
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Sdron vor der Signalisierung wurde die Bevölkerung durdr öffendidre Bekannt-
madrung gebeten, die signalisierten Grenz- und Vermessungspunkte bei den
Bestellungsarbeiten weitmöglidr zu sdronen. Im besonderen wurder die Eltern
aufgefordert, ihre Kinder anzuhalten, die Signalisierung nicht zu zerstören. Auch
wurde mit den Lehrern Verbindung aufgenommen. Diese wiesen die Sdrulkinder
auf die Bedeutung der signalisierten Punkte hin. So wurde alles getan, um ein
Zerstören zu verhindern. 4 Signalisierungstrupps begannen am 4. März 1957 ihre
Arbeit. Jeder Trupp bestand aus

1 Truppführer zum Aufsuchen und Anweisen der Punkte und zum Fortführen der
§/egeentwurfskarte,

I Fuhrwerk oder Tred<er mit Fahrer zum Materialtransport,
2 Gehilfen zum Signalisieren.

Crundsätzlidr wurden alle Grenzsteine signalisiert. Dadurdt sollte gewährleistet
sein, daß bei der späteren Auswertung des Luftbildmaterials'mittels eines Stereo-
planigraphen sämdiche Prmkte in' einem Arbeitsgang kartiert und koordiniert
werden konnten. Im übrigen war es sdron aus dem Grunde zweckmäßig, alle
gesetzten Grenzsteine zu signalisieren, da eine Kartierung mit dern Stereo-
planigraphen sdrneller geht als eine solche nadr der Aufmessung. Außer den Grenz-
steinefl wurden alle trigonometrisdren Punkte, Polygon-, Ridrt- und Hilfspunkte
luftsidrtbar gemadrt.

Die Köpfe der Grenzsteine wurden erneut mit weißem Signierlack angestridren
und zusätzlidr mit Stud<gips so umgeben, daß das Gesamtsignal ein Quadrat von
etwa 30 x 30 cm bildete. Das Ausstreuen des Gipses erfolgte in einfadrer §7eise
mittels einer Konservendose. Die ursprünglidr für jeden Signalisierungstrupp an-
gefertigten Holzsdrablonen wurden nur am ersten Tage verwendet. Auf sie konnte
im weiteren Verlauf der Signalisierung bedenkenlos vörzidrtet werden, ohne einen
Cenauigkeitsverlust bei der späteren Auswertung befürdrten zu müssen.

\-
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Bei nur unterirdisch vermarkten Punkten wurde die Vermarkung auf-

gegraben, über ihr bodengleid.r ein Holzpfahl eingelotet, der _Boden wieder

iugesdrtittet und zentrisdr über dem Pfahl eine Signalisierungshaube (@ 33 cm)

mii den zugehörigen 3 Häringen befestigt (s. Abb. 4, 5 und 6).

Abb. 5

Bei den Hauben handelt es sidr um flachgewölbte weiß emaillierte Blechplatten.

Sidrerheitshalber wurde für den Fall einer unbefugten Entfernung der Platte unter

sie ein Gipssignal gestreut. Die 720 verwendeten Hauben haben sich bei der

:

i
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Signalisierung hervorragend bewährt. Es war audr möglidr, eine größere Anzahl
Crenzsteine mit Emailleplatten zu signalisieren, da nicht alle für die unterirdisdr
vermarkten Vermessungspunkte benötigt wurden.

Die oberirdisdr, vermarkten Punkte im Asphalt und Pflaster wurden mit weißem
Lad< kenntlidr gemacht.

Die Punkterfassung bei der Auswertung wird wesentlidr erleidrtert durch Identi-
fizierungsringe (s. Abb.4,5 und 6).

Sie wurden bei einem Innendurchmesser von 1 ,60 m und einer Breite von 10-1 2 cm
zentrisdr um den signalisierten Punkt mit Gips bestreut. Der Sdururzirkel hat sich

beim Vorzeidrnen des Kreises als das einfadrste und beste Hilfsmittel erwiesen
(s. Abb. 5).

Mit einem derartigen Identifizierungsring wurden alle diejenigen Punkte versehen,
deren Erkennbarkeit im Luftbild nidrt ganz sicher erschien. Das waren besonders
Punkte auf hellem Untergrund (2. B. auf dem Sand längs des ausgebauten Meer-
baches und Nordbadres) oder am §(raldrand. Außerdem erhielt in jeder \7ege-
spinne und in jeder Gruppe von Läufersteinen mindestens ein Punkt zusätzlidr
einen Identifizierungsring. In der \Wegeentwurfskarte wurden diese Punkte in
einfad'rster Form mit einem grünen Farbstreifen umrändert.

Zu Beginn der Signalisierungsarbeiten war der Boden sehr trocken. Jeder Signali-
sierungstrupp wurde daher mit einer Gießkanne ausgerüstet, um vor dem Aus-
streuen die zu signalisierende Stelle zu befeudrten. Eine anfänglidr mitgeführte
Obstbaumspritze erwies sidr als zu unhandlidr. Nach dem Regen am vierten Tag
der Signalisierungsarbeiten banden die Gipssignale sehr schnell ab, so daß für den
Rest der Signalisierung ri7assergaben entfielen.

Bei einer Punktdichte von 2-3 Punkten je ha und mittleren bis sdrledrten §7ege-
verhältnissen schaffte ein Signalisierungstrupp 70-100 Punkte am normalen Ar-
beitstag. Voraussetzung war allerdings, daß alle zu signalisierenden Grenzsteine
bereits ordnungsgemäß standen, sofort auffindbar waren und alle nur unterirdisdr
vermarkten Punkte ohne Messung mit wenigen Spatenstichen gefunden werden

Abb. 7
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konnten. Bei günstigen lVegeverhältnissen und großer Punktdidrte konnten jedodr

mehrfache Leistungen erzielt werden'

Das gesamte Befliegungsgebiet Rehburg-Stadt mit einer Größe von 2200 ha wurde

bei Einsatz von 4 Signalisierungstrupps in 8 Tagen signalisiert. Dabei muß berüd<'

sidrtigt werden, daß die Arbeiten an den zwei letzten Tagen unter Zeitdrud<

standin, so daß teilweise 10 und mehr Stunden täglidl gearbeitet wurde.

In Rehburg wurde an Material durdrsdrnittlidr verbraudrt für je 100 Grenzsteine
7 p_l § kg weißer Signierlack und 50 kg Stuckgips, für je 100 unterirdisdre Punkte

100 kg Stuckgips und 100 Emailleplatten, für je 20 ldentifizierungsringe 50 kg
Stud<gips. Die letzte Angabe bezieht sidr auf Identifizierungsringe auf Ad<erland.

Bei Grünland ist die doppelte Menge an Stuckgips erfordedidr.

Der Bildflug selbst erfolgte am 13. März 1957, mittags, bei günstigem Flugwetter

mit einem zweimotorigen Flugzeug der Fa. Aero-Exploration, Frankfurt/Main

G. Abb.7).

Als Aufnahmekammer diente die Reihenmeßkammer §flild RC 5 a mit Aviotar,
f : 210 mm (Normalwinkel), und als Aufnahmematerial wurde der Fliegerfilm
Perutz Pervola 17 verwendet. Die Aufnahmen hatten ein Format von 18 x 18 cm.

Nach AbscIIuß der Auswertung des Flugbildmaterials durdr das Institut für Photo-

grammetrie und Ingenieurvermessungen der Tednisdren Hochsdrule Hannover
kann gesagt werden, daß sidr die signalisierung hervorragend bewährt hat, denn

nur 5ö/o aller signalisierten Punkte konnten im Luftbild nidrt oder nidrt eindeutig

identifiziert *erä.n. Dabei muß allerdings auf den bei der Befliegung der Flur-
bereinigung Rehburg-Stadt besonderen Glüd<sumstand verwiesen werden, daß

zwischen dim Absdrluß der Signalisierung und dem Beginn des Bildfluges nidrt
viel mehr als 1 Stunde verging. Die Zeitspanne umfaßt naturgemäß sonst bei

Befliegungen das lVetterrisiko, denn in dieser Zeit müssen die Signale ständig über'
wadrt und erforderlichenfalls wieder hergestellt werden.

Arbeitsorganisation und Verfahrensgang

einer Katastervermessung durdl Stereophotogrammetrie
Von Assessor des Vermessungsdienstes Dr.-lng. Neisecke,

Katasteramt Hannover

1. Einleitung

Die Güte und Präzision der photogrammetrisdren Aufnahme' und Auswertegeräte

konnte in den letzten Jahren *.t.i-ttlid, gesteiSert werden. Versudre und reguläre

M.rrung"r, sowohl in Deutsdrland als audr insbesondere im Ausland haben so

gute Eriebnisse gebracht, daß zu hoffen war, daß photogrammetrisdre Messungen

ä".1, dä Genauigkeitsforderungen im deutschen Eigentumskataster gereciht wer-

den würden.

Allerdings scheint mir heute infolge der Entwicklung von einem.liberalen und sehr

individuilistischen Eigentumsbegriff zu einef sozialeren Bodenpolitik die Forderung

nach einer höchsten Eigentumisicherung nidrt mehr überall vertretbar zu sein'
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Diese Entwiddung kommt auch im Artlkel 14, Abs. 2, des Crundgesetzes zum Aus-
drud<, wo es heißt,

,,Eigentum verpflichtet. Sein Gebraudr soll zugleidr dem §flohle der
Allgemeinheit dienen."

Man kommt, glaube id'r, den Gedankengängen des Gesetzgebers im Grundgesetz
am nädrsten, wenn man heute nicht mehr eine ,,hödrste", sondern eine ,,aus-
reidrende" Eigentumssidrerung fordert. Bei der allgemeinen Steuerbelastung ist es

wohl kaum vertretbar, die Kosten einer aufs ,,hödrste" abzielenden Genauigkeit
zur Festlegung der Eigentumsgrenzen allgemein allen Steuerzahlern aufzuerlegen.
§flill ein Eigentümer jedodr die höcl,ste Genauigkeit haben, so mag er dafür audt
voll bezahlen. Ob er allerdings immer dazu bereit sein wird, ist nodr sehr fraglidr,
wie beispielsweise Erfahrungen aus Frankreid'r gezeigt haben.

Die Zeit fordert heute von uns vor allem ein vollständiges großmaßstäbiges Karten-
werk, das sowohl den Belangen der Steuer, der §üirtschaft als audr der Sidrerung
des Eigentums dient. Es muß bei §Tahrung der erforderlichen Genauigkeit für
das Eigentumskataster nadr den rationellsten Aufnahmemethoden hergestelltwerden.
Die Sidrerung des Eigentums muß aber dort am stärksten sein, wo die Bodenwerte
am hödrsten sind. §7ir sollten unsere Genauigkeitsforderungen, unsere Fehler-
grenzenf nad-r diesen Kriterien der wirtsd,aftlidren Nutzung der Grundstüd<e, nadr
dem §flert des Bodens, ausridlten. Unter diesem Gesicltswinkel mag der Einsatz der
Photogrammetne zur Herstellung großmaßstäbiger Karten für deutsdre Verhält-
nisse betrad'rtet werden.

\ü7ir untersdreiden in der Luftbildphotogrammetrie zwei Arbeitsverf ahren :

1. Die Einzelbildauswertung durdr das Verfahren der Entzernrng.

2. Die Doppetbildauswertung durclr die Ausmessung des ideellen stereosko-
pisdr gesehenen Geländereliefs an den Doppelbildauswertegeräten.

Da das Entzerrungsverfahren im günstigsten Falle nur die Zeidrengenauigkeit im
Entzerrungs- bzw. Kartierungsmaßstabe ergibt und nur für nahezu fladres Gelände
geeignet ist, ist sein Anwendungsbereich einmal durdr die Genauigkeitsforderung
zum anderen durdr das Geländerelief des aufzunehmenden Gebietes einge-
söränkt [l]. Universeller ist die Doppelbildauswertung, deren Einsatz hier für
die Herstellung von Karten großer Maßstäbe betracltet werden soll.

Die photogrammetrisdre Meßgenauigkeit im Doppelbildauswerteverfahren ist vom
Verfasser in der Abhandlung ,,Beiträge zur Kataster- und Flurbereinigungsmessung
durdr Stereophotogrammetrie" [2] eingehend erörtert worden. Hier soll nur auf
einige verfahrensteclrnische Punkte hingewiesen werden, die in der vorerwähnten
Sdrrift [2] wegen der gekürzten Drud<fassung nidrt mehr behandelt werden konnten.

2. Arbeitsorganisation

Die §Tirtschaftlidrkeit in der Photogrammetrie hängt wie bei jeder anderen Auf-
nahmemethode im Vermessungswesen in starkem Maße von der Verfahrensart und
von der Arbeitsorganisation ab. Grundsätzlidr sollten die vorbereitender, die ört-
lidren und die häuslidren Arbeiten, soweit sie nid,t die spezielle Auswertung am
Doppelbildgerät betreffen, weitgehend dezentralisiert werden und möglichst von
den örttidren Dienststellen, dem Katasteramt oder dem Kulturamt, ausgeführt
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werden. Der ausführende Vermessungsbeamte verfügt aus seiner Tätigkeit im
Gebiet von der Grenzherstellung und Vermarkung oder von der Sdtätzung und
Absted<ung des §7ege- und Gewässerplanes über so große Gelandekenntnisse,
daß die weiteren photogrammetrisdren Arbeitsstadien wie Signalisienrng, Identi-
fizierung und Paßpunktbestimmung von ihm aus seiner örtlidren Kenntnis heraus
schneller ausgeführt werden können, als es von einer zentralen Stellg die die
Auswertung arn Gerät durdrführt, gesd'rehen kännte. - Da anderetseits der Ablauf
des photogrammetrischen Aufnahmeverfahrens an gewisse Zeitpunkte gebunden
ist, bedarf es einer besonders guten Abstimmung der Folge der einzelnen Arbeits-
absdrnitte. Der kritisdre Punkt der photogrammetrisdren Methode liegt in der

Luftbildaufnahme, die in unseren Breiten fürkatasterphotogrammetrische Zwed<e nur
von Mitte März bis zur einsetzenden Belaubung Ende April - Anfang Mai aus-

geführt werden kann. Alle anderen Arbeiten müssen zeitlidr darauf abgestellt
werden. Zur Minderung der Arbeitsspitzen in der Luftbildmessung - der Signali-
sierung - wird es zwed<mäßig sein, das Arbeitspensum, das der Arbeitskapazität
eines Stereoauswertegerätes für ein Jahr entspridrt, auf mehrere Amter und damit
auf mehrere Meßtrupps an versdriedenen Orten zu verteilen. Je Amt sollte ein
Befliegungsgebiet in der Größe zwisdren 5 und 15 qkm vorgesehen werden, das

ein Einzelobjekt sein oder in mehrere benadrbarte kleinere Fladren gegliedert
sein könnte; insgesamt sollte ledodr das für ein Jahr vorgesehene Gesamtprogramm
katasterphotogrammetrisdrer Auswertungen eines Doppelbildgerätes 50 qkm nidrt
wesentlidr übersteigen.

Bei offener Feldlage mit Einzelgehöften ist auf Grund der Erfahrungen des Nieder'
sädrsischen Landesvermessungsamtes bei Grenzherstellungsarbeiten und auf Grund
der eigenen Feststellungen bereffs der notwendigen Arbeitszeiten für photogram-
metrisd,e Zwecke eine Gesamtarbeitsleistung je Meßtrupp im Jahr - 22O Arbeits'
tage - von 3,5 - 4,O qkm zu erwarten, in Gebieten mit reiner Feldlage und
großen Plänen etwa 7 qkm. Diese Leistungszahl sdrließt sämdidre Arbeiten
von der Grenzherstellung bis zur Ergänzungsmessung ein.

Der folgenden Betradrtung mag unter der Annahme einer offenen Feldflur mit
Einzelgehöften und einer Punktdidrte von 400 Punkten ie qk n eine Jahres'
leistung eines Meßtrupps von 4 qkm zugrunde geleg werden.

Zur Signalisierung dieser etwa 1600 Punkte braudlt ein Meßtrupp etwa t 6 Arbeits'
trg.. Urn die Ar6eitszeit im Interesse einer besseren Erhaltung der-Signale bis zur

Behiegu.rg abzukürzen, sollte man den Meßtrupp unter Heranziehung äes häus-

lidreri teärnisdren Mitarbeiters bei der örtlidren Stelle mit zwei weiteren Meß-
gehilfen zu einem Doppelmeßtrupp verst'ärken. Damit kann die notweatdige Arbeits-

ieit zur Signalisierung auf die Hälfte verkürzt werden.

Die Paßpunktbestimmung kann in der Zf-xt zwisdren Abschluß der Signalisierung

und der Ubersendung där Luftbilder soweit wie möglidl vorbereitend bearbeitet

werden. Bis zum Bildflug läßt sidr dabei die Signalisierung- im Gelände laufend

kontrollieren. Die Paßpuikte werden dann auf Grund der Luftbilder endgültig fet-
gelegt. Bei gezielten nildflügen ist jedodr_anzunehmen, daß die Paßp-unkte an den

ion 
-rorrh"-rein 

dafür .vorgesehenen Stellen festgelegt und die Paßpunktbestim'

mungen bald nadr übersenldung der Luftbilder an die örtlidre Stelle abgesdrlossen

werden können.
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Damit Ortlid*eit und Luftbild infolge fortsd-rreitender Vegetation und sonstiger
Veränderungen möglidrst geringe Unterscliede zeigen, ist die Identifizierung der
Luftbilder unmittelbar im Ansdrluß an die Paßpunktbestimmung auszuführen.
\7ährend der Zeit der örtlichen Identifizierung können die Paßpunkte bereits
hauslldr geredrnet werden, so daß bei normalem Arbeitsablauf die Untedagen
lvlitte bis Ende Mai zur Abgabe an die Stereomeßstelle bereit sein können. Aus
diesem bedingten Arbeitsablauf mit voller Auslastung eines Meßtrupps vom Zeit-
punkt der Signalisierung etwa Mitte März bis zur Abgabe der Untedagen ergibt
sidr die übrige Arbeitsorganisation.

Ab Juni eines jeden Jahres steht der Meßtrupp wieder für Grenzherstellungs-
arbeiten und Vermarkung eines eventuell im näd-rsten Jahre ^t befliegenden
Gebietes zur Verfügung. Die Vorarbeiten und die Besdraffung der Unterlagen
dieses neuen Gebietes sind bereits während der \Tintermonate des vorhergehenden

Jahres einzuleiten, so daß sie zum Zeitpunkt der örtlid-ren Grenzherstellungsarbeiten
zur Verfügung stehen.

Die genaue Flugplanung ist nadr Absdrluß der Außenarbeiten im darauffolgenden
\ütlinter zu fertigen. Sie soll etwa zwei Monate vor der Befliegung der Zentral-
instanz vorliegen, die alle Befliegungsvorhaben aufeinander abstimmt und die Ver-
gabe der Aufträge an die Bildflugstelle vornimmt.

Der Jahresorganisationsplan eines Meßtrupps und des dazugehörigen häusliclen

Mitarbeiters für eine Fläche von 4 qkrn sieht dann etwa folgendertuaßen aus

(s. Abb. t)'
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Im folgenden Gesamtorganisationsplan sind die einzelnen Arbeitsstufen in ihrer
zeitlichen Reihenfolge mit Angabe der ausführenden Stelte aufgestetlt. Termine,
Veitergabe der Llnterlagen und sonstige Hinweise sind in der letzten Spalte
vermerkt,

Nr. Arbeitsbezeidrnung Bemerkung

l. Generelle Flugplanung

2. Vorarbeiten, UnterlagenbescJraffung

3. Grenzherstellung, Vermarkung

4. Spezielle Flugplanung

5. Restliche örtliche Arbeiten
und Vermarkung

6. Signalisierung

7. Bildflug und Entwiddung des Filmes

8. Kopie der Diapositive und Papierab-
züge, Luftbildvergrößeru n g für Kroki

9. Paßpunktbestimmung

10. Identifizierung

1 1. Stereoausmessung, Koordinierung und
KartierunB, Höhenausmessung

12. Ergänzungsmessung

1 3. Rißherstellung, Prüfung der Kartierung,
Er gänzun gskarti erung, Flädrenberedr -

nung, Registerarbeiten, Kartenbeschrif-
tung, Mutterpause

Lok.-lnstan

L.lnst.

L.lnst.

L.lnst.

L.lnst.

L.lnst.

Bildflugst.

Z.Inst.
Stereo-Abt.

L.lnst.

L.lnst.

Z.lnst.
Stereo-Abt.

L.lnst.

L.lnst.

15.1.01

I.0l

VI._
15.xI.01

Abgabe am
31.x11.01

15.11.-
15.111.02

15.lll.-
25.111.02

25 .lll.-
25.lv.02

nadr \Wetter

unmittelbar
nach FIug
(7 Tage)

r 25. III.
l
t ,0.* o,

ab zo.V.oz
Zeitp. nadr
Dringlichk.

nadr Rüd<g.

nach Erhalt
der Stereo-
auswertung

Meldung an
Zent.-lnst.

(Leit)

Z.lnst. Leit

Vollzug an
Z.lnst.- u.
Bildflugst.

Vollzug an
Z.lnst. u.
Lok.lnst.

Abgabe an
Lok.lnst.

an Z.lnst.
Stereo-Abt.

an Z.lnst.
Stereo-Abt.

an L.lnst.
zurüd<

v. StereoA.

,a\

ausf. Stelle
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3. Verfahrensgang

Für den Verfahrensgang einer katasterphotogrammetrisdren Messung ließe sidr
erwa folgende Verfahrensvorsdrrift aufstellen :

1. In einer Karte 1 : 25 000 ist von der lokalinstanz das für die Befliegung vor-
gesehene Gebiet anzugeben und die voraussidrtlidre Lage der Flugstreifen ganz
generell zu skizzieren. Veranlassung und eventuelle Auftraggeber sind anzu-
geben. Die Flugplanskizze ist mit einem generellen Kostenansdilag der Zenttal-
instanz einzureidren.

2. Nadr Genehmigung des Arbeitsvorhabens von der zentralen Instanz sind die
Unterlagen zur Grenztrerstellung zu fertigen. Insbesondere ist ein Vorriß im
Maßstab der zukünftigen Karte zu fertigcn.

3. Grenzherstellung und Vermar-
kung sind in üblicher §üIeise

auszuführen. Abweichungen
vom bisherigen Kataster sind
naclr Klärung in den Vorriß ein-
zutragen. Bei Neuvermarkung
ist im Interesse des leidtteren
Aufftndens der Punkte bei der
Signalisierung darauf zu adrterr,
daß die Grenzsteine nic}t we-
niger als 5 cm und nic}t mehr
als 10 cm über der Erdober-
fladre stehen.

4. Bei der Flugplanung ist als Auf -

nahmemaßstab 1t 7 500 zu wäh-
len. Die Flugstreifen sind nrög-
lidrst in Ost-\West-Richtung zu
legen und zwar so, daß die
Aufnahmepunkte mit den Kartened<punkten der Karte I : 1000 (Blattsdrnitt
50 X 50 cm) zusammenfallen (Abb. 2).

Die Basis ist also 500 m lang zu rvählen, der Streifenabstand soll 1000 m
betragen. Basislänge und Streifenabstand bleiben audr für Kartierungen im
Maßstab 1 :2000 gleid'r. Der Flug für diesen Maßstab ist dann jeweils über
der Mitte der Kartenblätter vorzusehen.

In der Skizze der speziellen Flugplanung (möglidrst in 1 :5000) sind die Auf-
nahmepunkte und die vorgesetrene Lage der Paßpunkte anzugeben. Die Flug-
planung ist der zentralen Instanz einzureidren.

5. Kurz vor der Signalisierung ist die Vermarkung zu vervollständigen und zu
überprüfen.

6. Zur Luftsidrtbarmadrung der Grenzpunkte sind von den gut geformten
Grenzsteinen mit ebener Oberflädre und einer Kantenlänge von etwa 12 bis
l4 cm lediglich die Kopfflächen mit SignierlacJ< ,,Kahasit D" zu weißen. Bei
kleineren und nicht behauenen Crenzsteinen sowie bei unterirdischer Ver-
markung ist der Grenzpunkt durch einen Gipskreis von 20 cm Durchruesser
oder eine weiße Emailleplatte zu signalisieren.

f /ugs/rer

11,

l*l

{en

a Pa/Jpunk/e

Abb. 2 I'lugplanung t: 7500

\-
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7.

Nicht luftsichtbare Punkte sind entweder exzentrisch zv signalisieren oder

später auf luftsichtbare Punkte einzumessen. Punkte mit kontrastlosem Unter-
grund - z. B. Punkte auf Straßen, Fußwegen, nicht begrünten Feldwegen, an

trockenen Stellen ohne Bewuchs, auf Stoppelfeldern, auf Steinpfeilern usw. -
sind mit einem Kontrastring aus dunklem Material von 40 cm Innen- und 70 cm

Außendurchmesser oder durch Identiftzierungsringe von I 2 - I ,4 m Innen-

durchmesser zusätzlich zu bezeichnen.
Art und Größe der Signale, sowie die exzentrisdren Festlegungsmaße sind in
den Vorriß - bei der Flurbereinigung in die Versteinungskarts -- einzutragen,

der als Signalisierungsnachweis dient. Der Abschluß der Signalisierung ist der

zentralen Instanz und der Bildflugstelle zu melden.

Eine laufende Uberprüfung der Signalisierung bis zum Tage des Bildfluges ist

zur Verringerung des Punktausfalles erforderlich.

Zum Bildflug in der Katasterphotogrammetrie sind die Monate März und April
geeignet. Zur Vermeidung zu langer Schatten im Bild ist als Zeit zur Befliegung

f"*.ilr die Zeit um Mittag errva zwischen 10.30 und 14.30 Uhr vorzusehen.
-Sie 

erlaubt außerdem die kürzesten Belichtungszeiten. Der Bildflug selbst ist als

gezielte Befliegung oder als gezielter Richtungsflug mit 80-90 0/o Längsüber-

deckung auszuführen.
Nach däm B.ildflug ist der Film in der Bildflugstelle sofort zlr entwid<eln und

die Einhaltung der geforderten Aufnahmedaten zu prüfen. Bei befriedigender

Ausführung ist unverzüglich die örtliche und zentrale Stelle über den gelungenen

Bildflug zu informieren. Der Film ist dann zur Weiterbearbeitung an die

Ste reob ildabteilun g der Zentr ali n stan z zu übers enden.

Von dem Film werden zunächst Diapositivplatten, dann unscharfe Masken und

unter Verwendung der unscharfen Masken Papierabzüge und Luftbildvergröße-
rungen hergestellt.
Die Erkennlarkeit und Lage der Paßpunkte wird bei der Stereoabteilung

überpräft. Der Lokalinstanz werden ggf. Abänderungswünsdre mitgeteilt.

Der Originalfilm bleibt im Archiv der Stereoabteilung, während Diaposjtiv-
platten, Papierabzüge und Luftbildvergrößerungen zur weiteren Verwendung

an die örtliche Stelle geschickt werden.

Auf Grund der stereoskopischen Betrachtung der Diapositive unter einem

Spiegelstereoskop und der Betrachtung der Luftbildve_rgrößerungen wird die

häuJiche Voridentifizierung unter Verwendung der SignalisierungsnacJrweise

ausgeführt. Es ist dabei die Entscheidu ng zu treffen, weJche Punkte ausmeßbar

sinJ und welche Punkte infolge teilweiser oder vollständiger Zerstörung,

wegen geringen Kontrastes oder wegsn Verdeckung und Sdrattenwurf nidlt

sidrtbaisindäder so unsicher sind, daß ihre Ausmessung nicht sicher garantiert

ist. Anschließend ist der Feldvergleich durchzuführen, dabei ist auf Grund der

örtlichen Arbeiten die Entscheidung über die Punktaussdreidungen nochmals

zu überprüfen.

Die Ergebnisse der Identifizierung sind im ldentifizierungskroki - Format

45 x 60 cm (Rißtischformat), Maßitab 1 :2000 bis 1 : 1250 - mit wasserfester

Farbtinte mit Kugelschreiber zv vermerken (s. Abb' 3)'

Im ldentifizierurrgrkroki sind im einzelnen anzumerken und je für sich kenntlich

zu machen t

8.

-a\

9.
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a)

b)
c)

d)

Paßpunkte nebst Sidrerungspunkten in einer Entfernung bis zu 20 m

Auszumessende Grenzsteine und weitere ausmeßbare Punkte

Photogrammetrisdr nicht einmeßbare Punkte, di. terrestrisch erfaßt
werden müssen, nebst den Festlegungsmaßen fär diese Punkte
\tflege-, Grabenbreiten, Entfernungen bis 20 m, die terrestrisch
gemessen werden müssen

e) Topographie

1. Häuser nadr Gebaudeart, Stocl<werkshöhe, Hausnummer.
Der DacJrüberstand ist in [dm] anzugeben
Maße unter 2 [ dm] sind nicht zu vermerken.

2. dauerhafte Einzäunungen

3. Hoclspannungsleitungen, Telegraphen- und Lichtleitungen, Gas-
laternen, Eisenbahnsignale, Verkehrssdrilder, Kilometersteirre
(nach Bedarf)

Denkmäler, Naturschutzgebiete, einzelstehende Bäume

Böschungen mit Höhen

Bodenbewachsung mit Bezeichnung und Grenze,
Acker, Garten, Grünland, Obstbaumkulturen, Park, Wald
Kanäle, Gräben mit Ablaufrichtung und Durchlässen
\Wasserläufe und §Tassergebiete, Mittelwasser
evtl. auch höchster \Wasserstand

(rot)
(rot)

(grün)

(rot)

(rot)

(rot)

4.

5.

6.

-t.
8.

(rot)

(rot)
(rot)

(rot)
(blau)

(blau)

(orange)

(orange)

t0.

11.

9. Verkehrs\^/ege, wie Straße, Feld- und \Wirtschaftswege,

Eisenbahnen (nach Bedeutung klassifizieren)

10. Flurnamen, Straßennamen

Auf Grund der Luftbilder sind die Paßpunkte endgtiltig festzulegen und örtlich
nadr der zwecl<mäßigsten Methode einzumessen. Die zu fordernde mittlere
Paßpunktgenauigkeit beträgt + 5 bis 7 cm nach Lage und Höhe.

Bildmaterial, Identifizierungskroki sowie Paßpunktunterlagen sind an die Stereo-
auswertestelle zirüd<zusenden.

Gittern etz, Paßpunkte und bereits vorhandene graphische Ubergangspunkte
sind von dem Zeichengehilfen am Doppelbildauswertegerät in einem Arbeits-
gang mit dem Koordinatographen auf eine 0,5 mm starke' Aluplatte zu kar-
tieren, während der Auswerter die Platten einlegt und die gegenseitige Orientie-
rung ausführt. Nadr azimutaler Eindrehung des Modells kann die absolute

Orientierung vorgenommen vrerden . Zw Einpassung des Kartenblattes kann
der rechnerisch bestimmte Maßstab differentiell noch soweit verändert werden,
bis das Modell zu den kartierten Paß- und Ubergangspunkten seine optirnale
Lage erhält.

Dem Registrierwerk des Stereogerätes ist nach Abschluß aller Orientierungen
eine soldre Indexverbesserung zu geben, daß die Multiplikation der registrierten

x- und y-§7erte der Paßpunkte rnit dem Maßstabsfaktor die genäherten Landes-

koordinaten ergibt. Die Höhe der Paßpunkte ist unmittelbar einzustellen und

abzulesen. Das Höhenzählwerk ist so einzustellen, daß das Mittel der ab-

gelesenen Paßpunkthöhen mit dem Mittel der Sollhohen übereinstimmt.
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Die Auswertung beginnt mit der Registrienrng und Kartierung der Grenz-
punkte im ersten Durdrgang. Beim zweiten Durd,gang werden die Grenzpunkte
nodrmals registriert und die Kartierung geprüft. Es folgt die allgemeine topo-
graphisdre Auswertung. Als letzter Arbeitsgang eines Modells ist die Zeidr-
nung der Höhensdridrtlinien auszuführen. Sie werden zwed<mäßig auf einer
transparenten Folie auf futralon gezeidrnet, damit Grundriß- und Höhenplatten
für die Vervielfältigung getennt vorliegen.

12. In Formblättern, die denen der Koordinatenregistrierung angepaßt sind und
audr zwed<mäßig an sie angeheftet werden, sind die Ergebnisse der mit dem
Modellmafhrab multiplizierten, registrierten x'- bzw. y'-§7erte aus jedem
Durdrgang zu notieren, zu prüfen und zu mitteln.

Auf Grund der Abweid'rungen an den ftinf Paßpunkten sind die graphisdren
Zusdrlagnomogramme (s. Kalender 1957 des NLVA) [3] zur Umformung
nadr Strinz gesondert für x, y und x * y durdr graphisdte Interpolation der
Restfehler längs der Paßpunkwerbindungslinien im Maßstab der ldenti-
fizierungskrokis auf Ultraphan zu entwerfen.

Zur Ermittlung der Koordinatenzusdrläge ftir die einzelnen Punkte ist das

Nomogramm auf die Paßpunkte im Identifizierungskroki einzupassen. Auf
Grund der Lage der angemessenen Punkte im Kroki lassen sidr die Koordinaten-
zusdrläge je gesondert für x, y und zur Prüfung für x * y für alle Punkte des

Modells schnell ermitteln. Der durch Multiplikation oderVortransformation -
ggf. unter Verwendung von Rechenautomaten - erhaltene Näherungswert
und der Zusdrlag aus den Nomogramrnen ergeben in der Summe den end-
gültigen Koordinatenwert innerhalb eines Modells.

Die Punkte sind entspredrend ihrer Nummernfolge, die zwed<mäßig bereits
vor der Auswertung abgestimmt und im Kroki vermerkt wird, im Koordinaten'
verzeidrnis aufzuführen. Für die in mehreren Modellen koordinierten Punkte
ist der Mittelwert anzugeben.

13. Die Stereoauswertung in Blei, das Koordinatenverzeidmis, die ldentifizierungs-
krokis, die Luftbildabzüge und die Paßpunktunterlagen gehen an die örtlidre
Stelle zurüd<. Dort sind entspredrend einem bei der Stereoauswertestelle auf-
gestellten Verzeidrnis ggf. die Ergänzungsmessungen auszuführen.

Die Ergebnisse der Ergänzungsmessungen sind in die Identifizierungskrokis
einzutragen und in die Auswerteblätter einzukartieren. Ansdrließend können
die Rissä angefertigt werden. Ortli& errnittelte Zahlen sind unmittelbar aus

dem Kroki in die Risse zu übernehmen. §/eitere Stre&enwerte werden ent-
'weder zwisdren den koordinierten Punkten sofort aus den Koordinaten
redrnerisdr ermittelt oder beim graphisdr-photogrammetrisdren Kataster aus

dem Kartenabgriff mit einem in 1/ro mm übergeteilten Glasmaßstab graphisch
bestimmt und ie nach Art ihrer Entstehung in dem Riß eingetragen.

14. Nad der Flädrenberedrnung einsdrl. Prüfung und nadr der Ubernahme der
Ergebnisse ins Kataster sind von den Originalkartierungen entweder Astralon-
kopien oder Mutterpausen durdr Hoözeidrnung nadr dem §Tieneke-Ritz-
verfahren als Gebraudrskarten zu fertigen.

Sofern der genetelle Kartierungsmaßstab 1 ' 1000 der Originalkartierung aus

wirtsdraftlidren Gründen unzwed<mäßig ist, sollen die Gebraudrskarten im
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entspredrend verkleinerten Maßstab
sie ist der Urkundsnachweis für die
Die Originalkartierung im Maßstab 1

soweit die Maße nodr nicht auf dem
müssen.

1 : 2000 bis 1 : 5000 hergestellt werden.
Zukunft. Man wird bei Maßentnahmen,
: 1000 ist als Archivstück aufzubewahren,
Riß vermerkt sind, auf sie zurückgreifen

L Sdrlußbetradrtungen

Als wirtsd'raftlidrster Bildmaßstab wird für die Genauigkeitsansprüdre in Deutsdr-
land der Aufnahmemaßstab 1 : 7500 vorgesdrlagen. Er garantiert eine Genauigkeit,
die der Genauigkeit einer Karte im Maßstab 1 : 1000 entspridrt. Darüber hinaus

lassen sich aber aus den registrierten Koordinatenwerten die Stred<en so genau

bestimmen, wie es im Rahmen unseref, heutigen sozialeren Auffassung über den
Eigentumsbegriff am Grund und Boden für eine ausreidrende Sidrerung der Grund-
stücksgrenzen in Gebieten mit mittleren und geringen Bodenwerten notwendig und
hinreidrend erscheint.

Die §flirtsdraftlichkeit kann dadurdr gesteigert werden und der Verfahrensablauf
dadurch vereinfacht werden, daß man eine gezielte Befliegung vorsieht und
dadurch die graphischen Randanpassungsarbeiten auf den einzelnen Kartenblättern
im wesentlidren vermeidet. Audr die rechnerisdre Transformation kann auf Grund
der gezielten Befliegung und der damit möglidren Eindrehung der Modelle in die
Koordinatenadrsridrtungen über graphisdre Nomogramme sdrneller und einfadrer
ausgeführt werden. §flird zudem nodr als Grundlage der Transformation das gra-
phisdre Verfahren nad, Strinz verwendet, so werden audr die Unstetigkeiten beim
Ubergang von Modell zu Modell weitgehend reduziert. Die Nadrbarsdrafts-
genauigkeit beim Modellübergang ist dann voll befriedigend.

Als maximaler Stred<enfehler audr für Stred<en, deren Endpunkte in versdriedenen
Modellen liegen, sind für den Bilclmaßstab 1 2750o zu nennen: Für Strecken, die
aus Koordinaten berechnet sind:

dr."* 
[cm] 

: + (20 cm + 0,04 r [-1 ),

für Stred<en, die einer Kartierung 1 : 1000 entnommen sind:

d, ,o"* [cm]: 
+ (30 cm + 0,04 r 

trrr-])

Die mittleren Stred<enfehler betragen ein Drittel dieser Maximalfehler.

Für die Einführung der Photogramrnetrie als Messungsmethode zur Herstellung
großmaßstäbiger Kartenwerke spridrt außer der ausreidlenden Genauigkeit ihre

!(irtsdraftlidrkeit. Die versdriedensten bisher ausgeführten photogrammetrisdren

Auswertungen im Ablauf eines Flurbereinigungsverfahrens ergeben bei den vermess'

sungstedrnisdren Arbeiten eineZeit- und Kostenersparnis von 40o/e.

Für Arbeiten im Kataster gelten ähnlidr günstige Zeit- und Kostengewinne wie bei
der Flurbereinigung, so daß die Stereophotogrammetrie audr im Kataster gleidr-
beredrtigt neben den bisherigen Messungsmethoden eingesetzt werden kann und
bei ausreid'render Genauigkeit wirtsdraftlidre Vorteile bringt.
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Erfahrun gen mit Vermessun gsrissen
Von Oberregierungsvermessungsrat Dr. G e r a rdy, Katasteramt Hannover

Vermessungsrisse sind eine wid-rtige Zwisdrenstufe der allmählidren Kartenerneue-
rung. Sie fassen das Zahlenwerk zusammen, edeidrtern die Ubersidrt, ermöglidren
ein wirtsdraftlidres Kartieren. Sie wirken sidr bei der örtlidren und häuslidren
Bearbeitung einer Messungssadre arbeits- und zeitsparend aus. Man müßte daher
alles daransetzen, Vermessungsrisse bald in möglidrst großer Zahl zu produzieren.
Bei dem augenbliddichen ArbeitsdrucJ<, der hauptsädrlidr auf dem häuslidren
Bereidr lastet, ist aber nid,t daran zu denken, Vermessungsrisse in nennenswerten
Mengen häuslidr herzustellen. rüflenn wir nicht resignieren wollen, blieb also nur
der Versuch übrig, örtlidr bei jeder Messungssadre einen Vermessungsriß zu ftihren.
Die Frage Rahmenriß - Inselriß war damit für uns bereits entsdrieden, denn audr
von den Verfedrtern der Rahmenrisse wird zugegeben, daß man sie nid'rt im Felde
führen kann. \Vir entschlossen uns daher, aud'r bei der kleinsten Fortführungs-
vermessung Vermessungsrisse zu führen.

Seit drei Jahren habe idr selbst bei meinen eigenen Messungen aussdrließlidr
Vermessungsrisse geführt; seit Beginn des vorigen Jahres habe idr verfügt, daß von
allen Amtsangehörigen bei allen Grenzmessungen örtlidr Vermessungsrisse gefertigt
werden. Als Folge dieser Anordnung sind in meinem Amt im vergangenen Jahr 280
Vermessungsrisse entstanden. Idr selbst habe örtlidr über 100 Risse geführt, so daß
man wohl mit Fug und Redrt von Erfahrungen auf diesem Gebiete beridrten darf.
Uber die Voraussetzungen zur örtlidren Führung von Vermessungsrissen herrsdren
vielfadr übertriebene Vorstellungen. So glaubt ein Verfasser, daß zur Rißführung
im Felde ein Truppführer, ein Techniker, zwei Meßgehilfen, ein Rißtisdr und ein
Feldschirrn vonnöten sei und hält deshalb das Verfahren für unwirtsd,aftlidr. Audr
liest man, daß man soldre Risse unbedingt häusli& vorbereiten müsse und daß dazu
ein optisdrer Pantograph notwendig sei. Vielleidrt genügt eine Sdrilderung unseres
Vorgehens, um Ansdrauungen dieser oder ähnlidrer Art zu beseitigen. Vielleidrt ist
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audt ein eigener Versudr überzeugender als noch so viele rVorte eines Fremden,

den man im Verdacht hat, ein Sted<enpferd zu reiten.

Allwödrentlid'r werden dem Amtsleiter die Unterlagen für die fremden und eigenen

Messungen vorgelegt; er entsdreidet, wie die Messung anzulegen und das Linien-
netz auizubauen sei. Bei dieser Celegenheit wird für die durdr das eigene Personal

auszuführenden Messungen angeordnet, daß ein Vermessungsriß zu führen sei, wie

seine Begrenzung und der Maßstab gewählt werden solle. Mit Hilfe von Folien, auf

denen jeweils die Rißbegrenzungen für einen bestimmten Kartenmaßstab dargestellt
sind, geht die Rißeinteilung in wenigen Minuten vor sich. Zwed<mäßig wird gleidr'
zeitig die Rißeinteilung der angrenzenden Gebiete vorgenommen. Diese Planungen
werden in die Rißübersidrt mit gelbem Farbstift eingetragen.

I-läuslidr werden die Verntessungsrisse nur in besonderen Fällen vorbereitet, wenn
nämlidr fremde, nicht ausgebildete Meßgehilfen gestellt werden. Sind dagegen zwei
eigene, ausgebildete, zuverlässige Meßgehilfen beim Meßtrupp, entwirft der Meß-
truppführer seinen Riß selbst im Felde. Zeit dafür fällt, während z. B' die Meß-
gehilfen die Vermarkungen einbringen oder ähnlidre Arbeiten verrichten, bei jeder

Messung an. Ich benutze für den Rißentwurf korrespondierende Gitternetze unter
der Rißfolie und auf dem Kartenausschnitt, mit deren Hilfe sidr alle Kartenpunkte
sdrnell mit genügender Genauigkeit in den Riß übertragen lassen. In der Regel

begnüge idr mich mit der Uberragung einiger Hauptmessungspunkte und gewinne
den übrigen Grundriß durdr flüchtiges Kartieren während der Messung. §7enn man

sich gewöhnt, jede fertig gemessene Linie sofort auszuzeidrnen, hat man am, Ende

der Messung den fast fertig ausgearbeiteten Vermessungsriß. Eine Lidrtpause, die
durdr die notwendigen roten Eintragungen vervollständigt ist, kommt als Fort'
führungsriß ausgearbeitet zu den Messungsakten. Der Riß wird weggehängt. Ein

Meßtruppführer mit zwei zuverlässigen Meßgehilfen, denen er den Messungsvor-
gang und das Ablesen anvertrauen kann, bewältigt diese Arbeiten ohne großen

Mefirverbrau dt an Zeit. Ein Feldschirm ist nidrt notwendig, denn Ultraphan oder
ähnlidre Folien sind für alle praktisdren Anforderungen wetterfest. Ob man einen

Rißtis& oder einen Kupschrahmen benutzt, hängt vom persöntidren Ceschmack und
davon ab, ob der Meßtrupp motorisiert ist oder nidrt, ob der Truppführer setbst

ablesen muß oder dies den Gehilfen überlassen kann. Idr ziehe den Rißtisdl vor, er

ist mir noch nicht lästig geworden.

Ein so entstandener Riß ist in der Regel nur teilweise geftillt. Er ruht zunächst bis

zur nädrsten Messung. Ob man dann das Original oder eine Lichtpause bei der

Messung benutzt, hängt von den Umständen ab. Liegt die Messung in einer nodt

nid'rt beitihrten Ed<e des Vermessungsrisses, handelt es sidr um die weitere Ein-

teilung eines bereits dargestellten Grundstüdcs, kann man es wag_en, das Original

im Felde fortzuführen. Unsere Risse haben den großen Vorteil, daß sie vom Neuen

zum Alten sdrreiten, nicllt umgekehrt, wie es bei der häuslidren Fertigung der Fall

ist. Bei den späteren Fortführungen hat der Meßtruppführer unmittelbar vor Augen,

was nodr fehlt, u- eine ältere M"ttung eintragungsfähig zu machen und kann da-

nadr handeln. Das führt dann audr nicht dazu, alte Messungen in die Risse hinein-

zubasteln, die zweifellos nidrt hineingehören.

In meinem Amt sind jetzt 4500 Vermessungsrisse vorhanden. Im Stadtkreis sind

auf Grund eines besonderen Vertrages mit dem Stadtplanungs- und -vermessungs-
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amt 2900 stüd< durdr die Neumessungsabteilung des NLVA angefertigt worden.
1000 Risse im Landkreis stammen aus umlegungen, Neumessungen u. ä., 600 ver-
messungsrisse wurden durdr das Katasterarnt bisher gefertigt. Sehr unangenehrn ist,
daß etwa die Halfte dieser Risse im alten Format und in Tusdre auf Transparent-
papier gezeidrnet und nicht maßstäblidr ist. Sie müssen gelegentlid-r von Fort-
führungen allmählidr auf Folie und Bleisdrrift umgestellt werder,.-
Obwohl erst für einen Brudrteil des gesamten Amtsbezirks Verr,ressungsrisse vor-
handen sind, liegen im Durd'rschnitt bei mindestens 60/6 aller anfallenden Mes-
sungen bereits Vermessungsrisse vor. Messungen pflegen sidr nämlidr in bestimrnten
Räurnen zu häufen, so daß derartige Maßnahmen immer viel schneller zum Tragen
kommea, als man nadr dem Verhältnisanteil atrnehmen mödrte.

Das Fortführen einer so großen Zahl von Vermessungsrissen bringt natürlid'r viel
Arbeit. Bei dem Heraussudren und Vorbereiten der Messungsunterlagen wird dafür
an Zeit gespart. Durdr die bessere Ubersicht werden Messung, Prüfung und häus-
lidre Bearbeitung besdrleunigt. Die Berichtigungsarbeit erreidrt sdrnell das Maxi-
mum, das der Zahl der jährlidr anfallenden Messungen entspridrt. Da z. Z. bei
60o/s aller anfallenden Messungen zrvei Tedrniker diese Arbeit erledigen, werden
in Zukunft wahrsdreinlidr drei Tedrniker genügen, um alle Risse bei 500 eigenen
und 800 beigebradrten Messungssadren laufend zu halten.

Schrifttumsnachweis
Haupt : Meßrisse, Vermessungstechnisdre Rundsd, au lg57 lS. 2l
Herms: Einiges über Messungsrisse, Vermessungstechnisdre Rundsdrau 195615. 416

Johannsen, \Vir fertigen Messungsrisse, Vcrmessungstedrnische Rundschau 1955/
s. 308

Gerardyr Erfahrungen mit Messungsrissen, Allgemeine verrnessungs-Nadrridrten
1955/5.303

Herms' §flie kommen rvir zu Messungsrissen? Nachridrten derNVuKV lg56ls.l5
Herms: Einiges über Messungsrisse, Nadrridrten der NVuKV 195615.95

§7endt, Botho, Inselrisse - Rahmenrisse, Nachrichten der NVuKV 195615. 121
'§7'adrsmann, Inselrisse - Rahmenrisse, Nadrrid-rten der NVuKV 1957lS. 4S

sdrroeder, F.: Die Anfertigung von Karten und Plänen nadr dem Verfahren der
,,Allmählichen Neumessung", Allgemeine Vermessungs-Nadrridrten lgi2ls.169

Die neue Gescläftsanweisung
für die Vermessungs- und Katasterverwaltung

(Bekanntmadrung des Nds. Mdl. v. 8.2. 1958 - Nds. MBl. S. 1 I 1)

Von Regierungsrat Hölper, Nieders. Ministeriurn des Innern

Allgemeines

Die Gesd,äftsanweisung für die Katasterämter in Niedersadrsen vom lg. 12. lg4ll
die Gesd'räftsanweisung für die Katasterverwaltung bei den preußisdren Regie-
rungen vom 15.9. 1924 und die allgemeine cesdräftsanweisung der Haupt-
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vermessungsabteilungen vom 20. 6. lg4} waren seit ihrem Ersdreinen mehrfadl

geändert b-zw. durdrlie anderen staatsredrtlidren Verhältnisse und die Entwiddung

[arrz oder teilweise gegenstandslos geworden. Sie sind nunmehr mit dem Ziele

ieugestaltet worden, die einzelnen Bestimmungen den veränderten Verhältnissen

"nrip"rr.r, 
eine der Vor- und Ausbildung der Vermessungsbeamten (audr auf den

Gebiäten des Personalwesens und der allgemeinen Verwaltungskunde) und der

Angestellten angepaßte Arbeitsteilung und eine klare Organisation und Abgrenzung

deiAufgaben iu- sidrern sowie die Gesdräftsführung zu vereinfachen, wobei die

geltenden organisatorisdren und beamtenredrtlidren Regelungen zu bead'rten waren.

Der ehemalige Preußisdre Finanzminister hatte bereits beabsidrtigt, die bestehenden

Gesdräftsanweisungen bei einer Neubearbeitung zu einer Anweisung zu vereinigen.

Da dies aus mehreren Gründen zwed<mäßig ersdrien, umfaßt die neue Cesdräfts-

anweisung für die Vermessungs- und Katasterverwaltung vom 5. 1l- 1957 die

Katasteräirter, die vermessungs- und katastertedrnisdren Dezernate bei den Re'

gierungspräsidenten (Präsidenten der Verwaltungsbezirke) u1d {as Niedersädrsisdre

Larrdeiuär*essungsamt in drei Teilabsdrnitten, die nadr dem Dezimalsystem

wiederum unterteilt sind.

Für die oberste Behörde des Vermessungs- und Katasterdienstes (vgl. meinen Auf-
satz in Hett 2/1957 der Nachridrten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und

Katasterverwaltung) gilt die Gemeinsame Gesdräftsordnung der Niedersädrsisdren

Ministerien vom 20. 9. 1955.

Die Bemühungen um eine neue Gesdräftsanweisung, deren Bedeutung durdr die

Aufnahme organisatorisdrer und personeller Regelungen weit über den Rahmen

einer Geschäf-tsordnung hinausgeht, laufen seit Jahren. Immer wieder galt.es,

Bedenken verschiedener Art auszuräumen. So bestanden z. B. zunädlst Bedenken

gegen eine Sonderregelung für die verrnessungs- und katastertedrnisdren Dezernate

ielentiber der allgeÄeinen Gesdräftsordnung der Regierungln-(Verwaltungspräsi-
äiä); ai. ,og.nrn-r.,t.n Vereinfachungsmaßnahmen auf dent Gebiete der Personal'

verwaltung (zentrale Personal-, Besoldungs'undVersorgungsbüros) mußten berüd<-

sidrtigt ,"iderr; die Stellung der Leiter der Katasterämter als Dienstvorgesetzte war

umstritten; sogar gegen eLe einheitlidre Gesdräftsanweisung für einen vertikal

durdrgegliederien Verwaltungszweig bestanden Bedenken'

Teil l: Katasterämter

Stellung und Gliederung

Die Katasterämter sind die unteren Behörden des Vermessungs- -und Kataster-

ai"rr,"r (Verzeidrnis der Katasterämtef mit Amtsbezirk vgl. Nds.MBl - 1957 S' 243)

und unterstehen der Dienstaufsidrt der Regierungspräsidenten (Präsidenten der

ü;;;il;;.bezirke); der Minister des InneÄ übt die oberste Dienstaufsidrt aus'

D; ü;;;t gti"a..t sidr nunmehr in Sadrgebiete, -für 
deren Abgrenzung- das

Muster eines Orgänisationsplanes beigefügtist (f f f ); damit wird der Entwicklung

,, .ii., -ode-än Behördä sowie där Siellung und Verantwortung der nädrsten

Mitarbeiter des Amtsleiters Redrnung Setragen'

Aufgaben

Nadr 112.1 liegt der Sdrwerpunkt der Vermessungs' und- Katasterverwaltung.bei

dem Katasteraurt. Das K",ori.rrr, hat sidr über äie Bedürfnisse von §(/irtschaft
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und Verwaltung laufend zu unterridrten und in die vermessungs- und karten-
tedrnisd,en Vorhaben seines Bezirks einzusdtalten. Alle Vermessungen sind nadr
Umfang und Anlage nidrt auf den, jeweiligen. Sonderzwed< sondern gleidrzeitig
auf die Ergänzung und Verbesserung der amtlidlen Kartenwerke, insbesondere auf
die Herstellung und Fortführung des Flurkartenwerks als Mehrzwed<kartenwerk
(Rahrnenkarten) und der Deutsdren Grundkarte 1 :5000 auszuridtten. Nadr dieser
allgemeinen ridrtungweisenden Auftragserteilung ist der nidtt absd'rließend auf-
zählende Gesdräftskreis in 112.2 in die Absdrnitte ,,Vermessungsdienst", ,,Karten-
dienst", ,,Liegensdraftskataster" und ,,Sonstige Arbeiten" sdrärfer als bisher unter-
teilt. Dem Grundgedanken folgend, alle Aufgaben soweit wie möglidr nadr unten
zu verlagern, sind weitere Arbeiten, z. B. die Herstellung und Laufendhaltung der
Deutsdren Grundkarte 1 :5000 (mit begrenzter Ausnahmeregetung), auf die
Katasterämter delegiert worden.

Personal und Verantwortlidlkeiten

§7ährend alle Beamten und die Angestellten des höheren Dienstes dem Katasteramt
vom Regierungspräsidenten (Präsidenten des Verwaltungsbezirks) zugeteilt werden,
kann das Katasteramt Angestellte, Lehrlinge und Lohnempfänger unter Beadttung
der Haushaltsbestimmungen selbständig einstellen, wenn der Regienrngspräsident
(Präsident des Verwaltungsbezirks) dem Vertragstext, der dern Arbeits- oder Lehr-
vertrag zugrunde liegt, vorher zugestimmt hat. Nidrtständige Venmessungsgehilfen
können unter bestimrnten Voraussetzungen vom Katasteramt selbständig eingestellt
werden (l 13.3); ebenso kann der Amtsleiter fubeiter und Lehdinge entlassen. Die
Planstellen, sonstigen Stellen und Arbeitsplätze werden aus Zwed<mäßigkeits-
gründen von dem Regierungspräsidenten (Präsidenten des Venvaltungsbezirks)
bewirtsdraftet (§ 39 R§78).

Abweidrend von der bisherigen Regelung ist der vom Ministerdes Innern bestirnmte
Amtsleiter nadr 113.5a nunmehr Dienstvorgesetzter aller Beamten des Kataster-
arnts. Ob und inwieweit sein Zuständigkeitsbereidr als unmittelbarer Denst-
vorgesetzter in allgemein beamtenredrtlidrer und dienststrafredrtlidter Hinsidlt ein-
geengt und bestimmte Funktionen auf den höheren Dienstvorgesetzten (Regierungs-
präsidenten bzw. Präsidenten des Verwaltungsbezirks) zu übertragen sind, wird erst
nadr Verabsdriedung des niedersädrsisdren Beamtengesetzes und ggf. nadr Neu-
regelung des Dienststrafred,ts zu prüfen sein.

ständiger Vertreter des Amtsleiters ist für den Regelfall der vom Regierungspräsi-
denten (Präsidenten des Verwaltungsbezirks) berufene gesdräftsleitinde Bäamte
(113.7), dem außerdem bestimmte Aufgaben zugewiesen sind. Er ist vorgesetzter
aller Amtsangehörigen mit Ausnahme der ,,im Rang" höherstehenden Beamlen (d.h.
Beamten, die ein höheres Amt bekleiden) und der Angestellten des höherea
Dienstes._sind jedodr dem Katasteramt ,,ranghöhere" Beamie zugeteilt und dienst-
anwesend, so hat der Amtsleiter die Vertretung in der Regel diesin zu übertragen.
Bei längerer Abwesenheit des Amtsleiters regelt der Regierungspräsident (Präsiäent
des Verwaltungsbezirks) die Vertretung.

Als Leiter der Sadrgebiete sind gewöhnlidr Beamte des höheren oder des gehobenen
vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes zu bestimmen, die fad,lidres §Teisungs-
red,t gegenüber den ihnen zugeteilten Dienstkräften besitzen (vorgesetzte). Dies
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sd{ießt nidrt aus, daß in Ausnahmefällen audr entspredrende Angestellte als

Sadrgebietsleiter eingesetzt werden können (1 1 3.8).

Dienstbetrieb und Einridrtung

Die Bestimmungen über den Dienstbetrieb (urlaub, Dienstbefreiung, Prüfungen,

Dienstausweise, Nebentätigkeit usw.) und die Einridrtung (Amtsräume, Ausstattung,

Ardriv, Kartenlager, Verbraud, smaterial, Dienstsiegel) der Katasterämter ( 1 2 und I 3)

entspredren im wesentlidren der bisherigen Regelung, sind jedodr in einzelnen

Punkten vereinfadrt worden. Für den Besudrerverkehr gelten einheitlidte Bestim-

mungen wie für das Landesvennessungsamt (126)' Dienstreisen- (123) nadr

Gesdräftsorten innerhalb des Amtsbezirks oder zum Regierungspräsidenten (Präsi-

denten des Verwaltungsbezirks) genehmigt der Amtsleiter. Für die Genehmigung

der Dienstreisen des Amtsleiters gilt die Bestimmung in Nr. 7 ABzRKG, wonadr

die vorgesetzte Dienstbehörde derr Amtsleiter allgemein ermädrtigen kann, Dienst-

reisen bis zu sieben Tagen Dauer ohne besondere Einzelgenehmigung auszuführen.

Die Anzahl der Dienstreisen kann hiernadl audr begrenzt werden, sofern dies aus

dienstlid'ren Gründen erwünsdtt ist oder notwendig ersdreint.

Gesdräftsgang

Für die Behandlung der Eingänge (l4l) sind die für das Landesvermessungsamt in

Teil 3 gefoffenen Bestimmungen entspredrend anzuwenden. Sie sind im wesent-

lidren den Regelungen der Mustergesdräftsordnung für die Regierungen (Ver-

waltungspräsidien) nadrgebildet.

Die Gesdräftsnadlweise (142) sind umbenannt und geringfügig geändert worden.

Der allgemeine Sd.rrifwerkehr ist möglidrst ohne Eintragung in das Eingangsbudr

abzuwiikeln. Uber einsdtlägige Redrts- und Verwaltungsvorschriften ist ein Fund-

stellen-lndex zu führen. Dii Bestimmungen über den Geschäfts' (Sdrrift-) verkehr
(143.3) wurden erweitert, um eine korrekte und möglidrst gleid'rmäßige Hand-

habung zu sid'rern. Audr sie sind den Bestimmungen der Mustergesd'räftsordnung

der RJgierungen (VerwaltungspräSidien) angepaßt worden, wobei der unmittelbare
Sdrriftierkehi mit dem Landesvermessungsamt und anderen nid-rt gleidrgeordneten

Behörden besonders zu berüd<sidrtigen war.

Zeidrnungsredrt

Beridrte sind grundsätzlidr von dem Amtsleiter, die sonstigen Sdlreiben im' all'
gemeinen uon- ih* absdrließend zu zeidrnen. Für Geschäftssadren von nidrt

[rundsätzlidrer Bedeutung soll der -Amtsleiter 
jedodr das .Zeichnungsredrt 

dem

t it., d". zuständigen Salchgebiets übertragen (143.5). Damit wird das. allgemeine

Äntilg"", die Verait*ortunlsfreude der Mitarbeiter zu stärken, besonders betont.

Haushalts-, Kassen-, Redrnungs- und Kostenwe§en

Die Bestimmungen über das Haushalts-, Kasser- und Redrnungswesen (145 bis 147)

.ird i- ,,,esenäichen unverändert geblieben. Der Regierungspräsident (Präsident

ä.iV"r""f**lsbezirks) stellt dem i(atasteramt mit Kassenansd'rlag Haushaltsmittel
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selbständigen Bewirtsdraftung zur Verfügung (145.1). Bei jedem Katasteramt

besteht eine Zahlstelle für die Barannahme von Kosten (145.5i. Das Katasteramt
kann nunmehr aber audr Kostenvorsdrüsse allgemein annehmen, also audr ftr die
Ausführung von vermessungen (146.3a). Die Bestimmungen über die Einziehung
von Kosten gelten audr für die Kassenverwaltung und binden damit die Regienrngs-
kassen bzw. Regierungshauptkassen mit Regierungskassengesdräften lRdErl. des
Nds. FinM vom 25. 8.1954 - Nds. MBl. S. 401).

Bearbeitung der Personalangelegenheiten

Soweit die Personalangelegenheiten nidrt dem Katasteramt bzw; dem Amtsleiter
persönlidr übertragen sind, werden sämtlidre Personalangelegenheiten von dem
Regierungspräsidenten (Präsidenten des verwaltungsbezirks) bearbeitet (148). uber-
tragen sind die Einstellung von Angestellten, Lehrlingen und Lohnempfängern
nadr Genehmigung des Vertragstextes (jedodr ohne die Eingruppierung), Ent-
lassung von Arbeitern und Lehrlingen, Disziplinarangelegenheitin des Amtsleiters
als unmittelbarer Dienstvorgesetzter im nidrtförmlidten bienststrafuerfahren, Be-
stimmung des Vertreters, Beurlaubungen, Genehmigung von Dienstreisen, An-
weisung der Reisekostenredrnungen und die Zahlbarmadrung der Löhne der
Lohnempfänger. Die Zentralisierung der Festsetzung und Anweisung der Vergütun-
gen, I-«ihne und sonstigen Bezüge bei den zentralen Besoldungs- und Versorgungs-
dezernaten der Regierungspräsidenten (Präsidenten der Verwaltungsbezirki), äie
ab t. +. 1957 im Gesd,äftsbereidr des Ministers des Innern angeordnet worden ist,
soll der vereinfadrung dienen. ob und inwieweit dieses Ziel dadurdr erreidrt
wird, bleibt abzuwarten.

Teil 2: Vermessungs- und katastertedrnisdre Dezernate

Organisation

Für die v_errne_ssungs- und katastertedrnisdren Dezernate bei den Regierungspräsi-
denten (Präsidenten der Verwaltungsbezirke) gilt in erster Linie die cei&afts-
gdlung der betreffenden Regierung bzw. des Verwaltungspräsidiums (213). In
Teil _2 sind daher, wie in der früheren preußisdren Geschafisanweisung vl, nur
sonderfragen geregelt, die in der allgemeinen Gesdräftsordnung der fr.egiärung
(des Verwaltungspräsidiums) nidrt berücksichtigt sind.

Aufgaben

ln 221 ist der Aufgabenkreis der Dezernate umfassend bezeidrnet. Hierbei war
davon auszugehen, daß die Dezernate in Niedersadrsen in erster Linie Aufsidts-
instanzen mit- entspred-renden Aufgaben sind. vermessungs-, karten- und kataster-
tedrnisdre Arbeiten dürfen d-aher nur ausgeführt werdeni säweit dies erforderlidr,
zweckdierilidr oder wirtsdraftlidr ist. (Ah äed<dienli& sind u. a. audr tiberleitendä
Delegierungsmaßnahmen, z. B. bei der Herstellung und Fortführung des Grund-
kartenwerks 1:5000 oder auf dem Gebiet der Gruidlag.nr..-"rruni anzusehen).
Dabei ist durdr einen Hinweis ausdrüddidr auf das Katasieramt als den"Sdrwe.pun(t
der Vermessungs- und Katasterverwaltung einerseits, andererseits aber audt auf die
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begrenzte Zuständigkeit des Niedersädtsisdren Landesvermessungsamtes (312.2)

hingewiesen worden.

ln22l Ziff.7 wurde das §Teisungsred'rt aus § 2 des Gesetzes über die Neuordnung
des Vermessungswesens vom 3.7. 193+ (RGBI. I S. 534) neben der allgemeinen

Koondinienrngspfl i&t übertragen.

Personal, Verantwortlidrkeiten

Dem als leitenden Dezernenten vom Minister des Innern bestimmten, zum höheren

verrnessungstedrnisdren Verwaltungsdienst befähigten Beamten, sind im einzelnen

bezeidrnetä Arbeitsgebiete vorbehalten; die sonstigen Aufgabengebiete sind auf die

übrigen DezernentJn zu verteilen (231). Für den Bereidr der vermessungs- und

kataitertedrnisdren Dezernate wird ein Beamter des gehobenen vermessungstedr-

nisdren Verwaltungsdienstes als büroleitender Beamter vom Regierungspräsidenten
(Präsidenten des Verwaltungsbezirks) bestimmt (232). Als Saöbearbeiter sind in
der Regel Beamte des gehobenen vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienstes her-

anzuziehen. §flährend für tedrnisdre Arbeiten tedrnisdre Hilfskräfte aus dem

Haushalt der Vermessungs- und Katasterverwaltung eingestellt werden können,

werden Angestellte für Sdrreib- und Registraturarbeiten aus dem Haushalt der

Regierungen zugewiesen (212).

Die'Bearbeitung der Personalien der Dienstkräfte der Dezernate und der Kataster-

ämtei, soweit iie letzteren nidtt übertragen ist, ridrtet sidr nadr dem Gesdr'äfts'

verteilungsplan der Regierung (des Verwaltungspräsidiums) und 
_ 
nadr den

erg"ngenär, besonderen Bestimmungen Qal). Hiernadr sind für die Bearbeitung

dei eigentlidren personellen Entsdreidungen die vermessungs- und katastertedr-

nisdreri Dezernatä, für alle sonstigen Besoldungs-, Vergütungs- usw. -angelegen-

heiten der Dienstkräfte der Katasterämter die zentralen Besoldungs- usw. -dezernate

zuständig.

Prüfungen

Zusammenfassend sind in 25 die Ausführung von Gesdräftsprüfungen bei den

Katasterämtern und den Offentlidr bestellten Vermessungsingenieuren sowie die

örtlidre Nadrprüfung von katasteramtlidren und beigebradtten Vermessungssdrriften

als Aufgaben der Dienstaufsid'rt geregelt.

Besonderheiten zum Gesdräftsgang gegenüber der Gesdräftsordnung der Regierung

Für das Kostenwesen, die Ardtiv-, Instrumenten- usw. -vefwaltung, die Gesdräfts-

nad.rweise und die Aktenftihrung gelten die Bestimmungen für die Katasterämter

entspredrend (27).

^

Jahresberidrt

Mit dem zum 1. 7. d. !. dem Minister de§ Innern vorzulegenden Jahresberidrt (275)

sind Ubersidrten vorzulegen, die der obersten Dienstbehörde einen möglidrst

uü"rr"nd.n Uberblid< uärsÄaffer,, der für Lenkungs' und Steuerungsaufgaben

unentbehrlidr ist.
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Teil 3 : Niedersädrsisdres Landesvermessungsamt

Stellung und Aufgaben

Nadr 311 ist das Niedersädrsisdre Landesvermessungsamt eine dem Minister des

Innern unmittelbar nadrgeordnete technische Sonderbehörde der Mittelstufe ohne
lVeisungsrecht. Die in 312 bezeichneten Aufgaben stehen unter dem allgemeinen
Vorbehalt, daß das Niedersächsische Landesvermessungsamt hierfür nur zuständig
ist, soweit ihre Ausführung - audr im einzelnen Falle - übergebietlidr erforderlidr,
zweckdienlidr oder wirtsdraftlidr ist. Bei jeder Arbeit ist zu prüfen, ob sie nidrt
wirtscl-raftlidrer oder billiger durch eine andere Dienststelle der Vermessungs- und
Katasterverwaltung ausgeführt werden kann (345.1).

Gliederung

Die Behörde gliedert sidr in eine trigonomerisdre Abteilung, eine topographisdre
Abteilung, eine Neumessungsabteilung, eine kartographische Abteilung und ein
Verwaltungs- und Personalbüro. Die Abteilungen werden in Gruppen, diese und
das Verwaltungs- und Personalbüro in Sad-rgebiete unterteilt (313.1). Die Zu'
weisung der Aufgaben im Rahmen der Gliederung der Behörde auf die einzelnen
Abteilungen und das Verwaltungs- und Personalbüro folgt den bewährten Erfah'
rungen (313.2_.6). Als Voraussetzung für eine ordnungsmäßige Abwicklung det
Dienstgesd-räfte sind ein Organisationsplal sowie ein Cesdräftsverteilungsplan auf-
zustellen (314).

Verantwortlidrkeiten

Der Behördenleiter und die Abteilungsleiter müssen zum höheren vermessungs-
tedrnisd'ren Verwaltungsdienst befähigt sein und werden vom Minister des Innern
bestimmt. Als Leiter des Verwaltungs- und Personalbüros wird vom Behördenleiter
mit Zustimmung des Ministers des Innern ein Beamter des gehobenen vermessungs-
tedrnisdren oder kartographisdren Dienstes berufen. Die Abteilungsleiter und der
Leiter des Verwaltungs- und Personalbüros sind Vorgesetzte des ihrer Abteitung
zugeteilten Personals. Die Gruppenleiter und Leiter der Sadrgebiete haben fadr-
lidres \feisungsrecht (Vorgesetzte) gegenüber allen Dienstkräften ihrer Gruppe
bzw. ihres Sachgebiets. Die innere Diensaufsicht in den Abteilungen ftihrt je ein
vom Behördenleiter bestimmter Beamter des gehobenen Dienstes als büroleitender
Beamter (315).

Bearbeitung der Personalangelegenheiten

Die Personalangelegenheiten werden weitgehend vom Landesvermessungsamt selb-
ständig erledigt. Für bestimmte personelle Entscheidungen sind der Minister des
Innern bzw. der Ministerpräsident oder das Landesministerium zuständig (316.1
bis 2). Hierzu sowie zur Vertretung des Landes in vermögensredrtlid,en Angelegen-
heiten sind allgemeine Zuständigkeitsregelungen noch zu erwarten.

Dienstbetrieb und Einridrtung

Die Bestimmungen über den Dienstbetrieb und die Einridrtung entsprechen im
wesentlidren den für die Katasterämter getroffenen Regelungen (32 und 33).
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Gesdräftsgang

Die Bestimmungen über den Cesdräftsgang (Behandlung der Eingänge, Gesdräfts-

nadrweise, sdriftverkehr) sind für die Regierungen (verwaltungspräsidien), die

Katasterämter und das Niedersächsisdre Landesvermessungsamt im allgemeinen ein-

heitlid, geregelt (34).

Das Niedersädrsisdre [andesvermessungsamt verkehrt nadr 343.2 mit obersten

Bundes- und Landesbehörden unmittelbar grundsätzlidr nur im Zusammenhang mit

der Ausführung von Aufträgen.

Zeidrnungsredrt

Bestimmte Gesdräftssadren sind dem Behördenleiter oder seinem ständigen Ver-

treter zur absdrließenden Zeid-rnung vorbehalten. Im übrigen zeichnen die

Abteilungsleiter bzw. der Leiter des Verwaltungs- und Perso-nalbüros. Der

BehOrdeileiter kann außerdem Beamten des höheren und des gehobenen Dienstes

die absdrließende Zeidrnung von Gescläftssad'ren von nidrt grundsätzlidrer Be-

deutung widerruflidr übertragen; Angestellten im Außendienst kann ein besdlränk'

tes Zeiärnungsredrt verliehen werden. Beteiligten Abteilungen usw. sind Entwürfe

zur Mitzeidrnung vorzulegen, wenn ihr Gesd,äftskreis berührt wird (344).

Teünisdre Arbeiten

Es ist nidrt Aufgabe einer Gesdräftsanweisung, ftir die Ausführung der tedrnisdren

Arbeiten Anwelsungen zu geben. Die Geschäftsanweisung besdrränkt sidr daher

insoweit auf Hinweise. Grundlegend wird aber bestimmt, daß alle Arbeiten von

vornherein in den einzelnen ArbÄitsstadien zu überwadren sind, damit insbesondere

eine wirtsd,aftlidre Ausführung sidrergestellt wird. Der Umfang von Prüfungen ist

auf ein Mindestmaß zu besd-riänken; Arbeiten, die von einem zum höheren ver'
messungstedlnisd'ren Verwaltungsdienst befähigten Beamten als ridrtig besdreinigt

sind, interliegen grundsätzlidr keiner in tedrnisdre Einzelheiten gehenden

Prüfung (345).

Jahresberidrt

Für den Jahresberidrt gelten im wesentlidren die gleidren Bestimmungen wie für
die r.r*esrurrgs- und kätastertedrnisdren Dezernate.Zun l' 3-' i'-l' hat das Nieder'

sädrsisdre LanäesvermessunBsamt einen abteilungsweise geglied-erten Arbeitsplan

für das kommende Rechnunlsjahr dem Minister des Innern zur Genehmigung vor'

zulegen, aus dem Notwend-igkeit, Art und Umfang der geplanten Arbeiten zu

ersehen sind (346.1 und 4)'

Haushalts-, Kassen-, Redrnungs' und Kostenwesen

Für die Bewirtsdraftung der Haushaltsmittel, die Einziehung der Kosten und die

C.r.l-raftrb"dürfnisse gälten die Bestimmungen für die Katasterämter in Teil 1

entspredrend (348.1). 
-Dem 

Landesvefmessungsamt werden mit Kassenansdrlag und

Stedenplan die erforderlidren Haushaltsmittel und Stellen (Arbeitsplätze) zsr

verftigung gestellt. Die Kassengesd'räfte, die Vorprüfurrg dg Redr-nungsbelege und

die Fätse-tzlung und Regelung der Versorgungsbezüge erfolgen durd-r den Regie-
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rungspräsidenten in Hannover (313.7, 316.2). Das Niedersädrsisdre Landes-
vermessungsamt besitzt lediglidr eine Zahlstelle für Barannahmen aus dem Karten-
vertrieb.
Uber juristisdre und verwaltungsredrtlidre Fragen spezieller Art ist dem Minister
des Innern zu beridrten; Klagesd-rriften, Klageerwiderungen und sonstige Stellung-
nahmen in Prozessen sind ihm vor Absendung vorzulegen (31 3.8).

Ergänzende Bestimmungen

Den Rahmen der Gesdräftsanweisung kann das Niedersädrsisdre Landesvermessungs-
amt durdr Merkblätter für den Außendienst, Dienstanweisungen für die Ausftihrung
der Vermessungsarbeiten usw. ausfüllen, die dem Minister des Innern vorher zur
Kenntnis vorzulegen sind (35).

Der Gesdräftsanweisung ist am Schluß ein Sadrregister beigefügt.

Versdriedene Nummern der Anweisung enthalten lediglidr Hinweise auf besondere
oder allgemeine Vorsdrriften oder Bestimmungen, um die Aufnahme vonVermerken
u. dergl. zu ermöglidren. In einem Begleiterlaß werden die Muster usw. zum

Jahresberidrt bekanntgegeben. Uber die Erfahrungen mit der neuen Ges&äfts-
anweisung ist nadr Jahresablauf zu beridrten. Zusammen mit dem Inkrafttreten der
neuen Gesdräftsanweisung am 1. 4. 1958 werden zahlreidre Runderlasse im
Begleiterlaß aufgehoben.

Buchbespredrungen
tVerkmeister- Großmann - Vermessungskunclel - Stüd<vermessung und
Nivellieren - Zehnte, völlig neubearbeitete Auflage, 143 Seiten DIN A6, 1958, Samm-
lung Gösdren, Band 468, DM 2,40.

Die Bände Vermessungskunde I bis III der bekannten Gösdren-Sammlung geben einen
kurz gefaßten überblid« über geodätisdre Instrumente und den Teil der Vermessungs-
ted.rnik, der die Ebene als Bezugsflädre benutzt. Band I behandelt die Stüd<vermessung
und das Nivellieren, Band II den Theodolit, das Polygonieren und Triangulieren, Band III
die trigonometrisdre und barometrisdre Höhenmessung, die Tadrymetrie und die Ab-
sted<ungen. Vorgesehen sind außerdem nodr je ein Band Photogrammetrie und Karto-
graphie.

Der Band I ist soeben in einer völligen Neubearbeitung von Prof. Dr.-Ing. habil.§[. Groß -
mann, Hannover, ersdrienen. Inhaltlidr soll er, zusammen mit den später ersdreinenden
Bänden II und III, im wesentlidten denjenigen Stoff umfassen, der fur den modernen
Bauingenieur von Interesse ist. Der Inhalt des neuen Bandes I läßt iedodl erkennen, daß
er audr dem in der Ausbildung beftndlidren und dem in der Praxis tätigenVermessrmgs-
ted'rniker und Vermessungsingenieur viele wertvolle Hinweise geben kann. Die Sdrwie-
rigkeit bei der Herausgabe eines soldren !ü/erkes besteht besonders darin, den Stoff
eines sehr umfangreidren Fadrgebietes so weit zu kürzen und zu vereinfadren, daß das
rü(/'esentlidre in leiöt verständlidrer Form erhalten bleibt, ohne daß darunter die Exakt-
heit der Darstellung leiden darf. Dieses Ziel hat der Bearbeiter in vorbildlidrer §/eise
erreidrt. Neben völliger Neufassung des Textes und Neuzeid.rnung der Abbildungen
wurden versdriedene Absdrnitte neu eingefü6, so u. a. die Grundlagen der Vermessungs-
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tedrnik, eine kurze Fehlertehre, Maßvergleidrung, Koordinatenberedrnung und audr ein

Absdrnitt über Nivellierinstrumente mit selbsthorizontierender Ziellinie. Erwähnenswert

sind ferner die gründlidre Behandlung der FlädTenberedlnung, der Nivellierverfahren

einsdrl. depogehorigen Fehlerred,nung sowie das sehr ausführlid.re Inhaltsverzeidrnis.

'§flenn aud.r das Bänddren in erster Linie für den Studenten des Bauwesens, den Bau-

ingenieur, den Ardritekten und Gartenbauer gedadrt sein mag, so ist sein Inhalt dodr

glädrer-"ßen geeignet, dem vermessungstedrnisdren Nadrwudrs und - seien wir ruhig

.Uia - audr dem Mann in der Praxis wertvolle Hilfe und Gedädrtnisstütze zu sein.

Dr. \W'endt

Nachrichtenblatt der vermessungsverwaltung Rheinland-Pfalz.
Ersdreint vierteljährlich. Einzelpreis des Heftes 1,- DM. Drud< und Vertrieb: Landes-

vernessungsamt für das Land Rheinland-Pfalz.

Das erste Heft ist im März 1958 erschienen. Nach dem Geleitwort von Staatssekretär

Dr. Krauthausen und dem Vorwort von Regierungsdirektor Lambert sind diesem neuen

Nadrridrtenblatt für das Land Rheinland-Pfalz die gleiöen Aufgaben gestellt wie den

,Nadrridrten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung" für Nieder'

sadrsen. Auch die äußere Form lehnt sidr an unsere Zeitsdrrift an.'§Tirbegrüßendieses

neue Fadtblatt und wünsdren ihm viel Erfolg zum Nutzen des Vermessungs- und Ka-

tasterwesens' Kaspereit

Ministerialrat a.D. Dr. Gronwald in den Ruhestand getreten

Mit dem 28. Februar 1958 beendete der Referent für die Niedersächsisdre Landes-

vermessung, Regierungsdirektor (Ministerialrat a. D.) Dr' Gronwald, seine aktive

Dienstzeit. Nur-wenife Beamte können, wie er, auf eine so vielseitige beruflidre

Tätigkeit zurüd<blid<en.

Dr, Gronwald studierte in den Jahren lglSll4 und 1919 Geodäsie und 1919-1922

Astronomie, Meteorologie und Philosophie in Bedin. Aus seiner ansdrließenden

praktisdren und wissensdraftlidlen Betätigung sind zu erwähnen'

jeweils mehrjähriges §Tirken

als wissensdraftlidrer Assistent an der LandwirtsdraftlicJren und an

der Tedrnisdren Hodrsdrule in Berlin,

als praktisdrer Nivelleur bei der Landesanstalt für Gewässerkunde und Haupt-

nivellements und

als studienrat an der staatsbausdrule in Berlin-Neukötln, sowie

als äußere Kennzeidrer
das Bestehen der Verwaltungsprüfung 1929 und

die Promotion zum Dr.-lng. lg1?.

Mit diesem praktisdren und geistigen Rüstzeug lvurde Dr. Gronwald 1937 in das

Reidrsamt für Landesaufnahrie übernommen, in dem ihm bis zu seinem Ubertritt

als Ministerialrat in das Reidrsministerium des Innern 1944 die Leitung der Topo-

graphisdren Abteilung anvertraut war.
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Nach dem Zusan'unenbruch mußte er mit
vielen seiner Berufsgenossen das Schicftsal
der Internierung und der Beschäftigungslo-
sigkeit teilen. Doch nur weniger als ein-
einhalb Jahre später wurde er für die Nieder-
sächsische Vermessungs- und Katasterver-
waltung gewonnen, als Abteilungsleiter und
stellvertretender Leiter des Landesvermes-
sungsamts verwendet und 1952 als Referent
für die Landesvermessung in das Nieder-
sächsische Ministerium des Innern berufen.

In allen diesen Stellungen konnte er seine
reichen praktischen und wissenschaftlichen
Erfahrungen und Kenntnisse zunächst im
Reichsdienst, dann beim Wiederaufbau
des Vermessungswesens bestens anwenden.
Äus jüngerer Zeit sind die ,,Richtlinien
für den Aufbau des Nivellements - Fest -

punktfeldes" 1949, ,,Die Nivellements im
Bezirk des Niedersächsischen Landesvermes-
sungsamtes und ihre inneren Zusammen-
hänge" lg4g, ,,Die Höhenmessungen riber
die Elbe im Zuge des II. Nordseeküsten-
Nivellementstt 1954155 sowie das ,,Topographisdre Handbudr' 1955 Zeugnisse
seines \7irkens. Des weiteren konnte unter seiner Leitung die §(iederholung des
I 925 erstmals ausgeführten Nordseeküsten-Nivellements 1957 örtlidr abgesdrlossen
werden.

Alle diese Stationen gaben seinem dienstlidren Sdraffen reidren Inhalt. Aber neben
diesen hauptamtlichen standen nebenamtliche Verwendungenr von denen nur die
Leitung der Abteilung Vermessungswesen im Oberprüfungsamt für die höheren
tedrnisdren Verwaltungsbeamten und der Vorsitz der drei Prüfungsaussdrüsse für
den gehobenen vermessungstedrnisdren Verwaltungsdienst in Niedersadrsen und
des Arbeitskreises Topographie in der Arbeitsgemeinsd'raft der Vermessungsverwal-
tungen der Länder der Bundesrepublik Deutsdrland genannt seien.
\i7er das Glüd< hatte, ihn bereits als Assistent an der Hochsdtule oder als Lehrer
an der Staatsbauschule, als Abteilungsleiter des Niedersäd-rsisdren Landesvermes-
sungsamtes oder als Referent im Niedersädrsisdren Ministerium des Innern kennen-
zulernen, wurde nidrt nur durdr sein \ü7esen als Lehrer, Vorgesetzter und Mit-
arbeiter angenehm angesprodren, sondern lernte ihn aud'r als Mensdren mit aus-
geprägtem Pflidrtbewußtsein und von warmherzigem, ausgeglid-renem Charakter
sdrätzen.

So sehen ihn seine derzeitigen Vorgesetzten und Mitarbeiter nur ungern, aber
dodr in der Uberzeugung aus seinem Amt sdreiden, daß die beruflidre und mensdr-
lidre Verbundenheit dadurdr nidrt abreißen wird. Das weitere §flirken als
Abteilungsleiter im Oberprüfungsamt und die ihm übertragene wissensdraftliche
Auswertung des Nordseeküsten-Nivellements werden dem Sdreidenden den tlber-
tritt in den wohlverdienten Ruhestand erleidrtern, Radamm
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Personalnadrrichten
(Auch zur Laufendhaltung der Dienstaltersliste bestirnmt)

Beamte des hoheren Dienstes
I. Ernannt:
zum Oberregierungsvermessungsrat
RuVRMüllerrOswald,KA.Celle o , . . . . . . . . ,72. 12.57

II. In eine Planstelle der Bes.Gr.A2cl eingewi€s€rl:

RVRHuned<erKA.Lingen.. ... o.. . o 1.9.57
RVRElstner,KA.Osterode . . . . . ,. . 1. 9.57

RVRManning,KA.Syke .......... l.l0.57

III Versetzt:
RVR Hense, v. KA. Papenburg z. KA. Bersenbrüd< . . . 1. 1. 58

RVR Knuth, v. KA. Lingen z,KA. Papenburg . . . . . . 1. 1. 58

Reg.Verm.Ass. Meygr, lJri1g, v. KA.-Oldenburg
z.NLVA (Trig.Abt.) . . . . . . . . . 1. 1.58

IV. Beauftragt:
RVR Knuth, KA. Papenburg

mit der vertretüngsweisen Leitung des KA. Papenburg 1. 1. 58

Beamte des gehobenen Dienstes
I. Ernannt:
a) zum Regierungsvermessungsamtmann
RVOI Neike,Reg.Auridr . . . . . . . . . . . . 1.11.57

RVOIHeinz,NLVA .. .......... 1.2.58

b) zum Regierungsvermessungsoberinspektor
RVI HergtrKA.Neustadt . . . . o . . . . . . . . . l.l0.57
c) zum Regierungsvermessungsinspektor
ap. RVI Osterrneier, KA. Osterholz-Sdlarmbed< . . . . 1. 11.57

ap.RVI HeldrKA.Nienburg . . . . . . o . . 1. 12'57

ap. RVI Fudrs, KA. Fallingbostel . . . . . 1. 12. 57

II. Versetzt:
RVAHeinz, v.Nds.Mdlz.NLVA .... ' t' 2'58

RVOI Herzig, v. KA. Gandersheim z. KA. Salzgitter . 1. 2. 58

RVI Hölsdrer, v. KA. Meppen z. KA. Bersenbrück . . 1. 1. 58

ap. RVI Krieger, v. Reg. Hannover z. KA. Nienburg . . l. 2.58

ap. RVI Sdrtinherr, v. Reg.Hannover z. KA. Hameln . . . 1. 1' 58

II1. Ausgeschiedent
Durdr Ubertritt in den Ruhestand

RVOATangermann,NLVA .... " 1' 2'58

RVI Heinze, KA.Hameln . . . . . . . . ' ' ' ' 1' 1'58

IV. Abordnungen:
RVI §üreid<elt,v.NLVAz.Nds.Mdl . . . . . . . 1. 12.57

RVI Diedrigkeit, v. Präs. Braunsdrweig z. KA.Gandersheim . 17.2. 58
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V. Beauftragt:
RVA Heinz, NLVA

mit der Leitung des Verwaltungs- u. Personalbüros 1. 2. 58

RVA Neike, Reg.Aurich, gesclraftsleitender Beamter . . . 1.11.57
RVOI Hergt, KA. Neustadt, gesdräftsleitender Beamter 1. 1. 58

VI. Ergänzung und Berichtigung der Dienstaltersliste
RKISchröder,Gerhard,NLVA. ........ 1.12.57
RVI\Weiß,NLVA .. .... o. 8. 6,57

Berichtigung: statt | 87 a setze K 87 a

RVI Hölsdrer, KA. Melle (jetzt Bersenbrück) . . . . 1. 5 . 57
Berichtigung bei Versetzuug: statt L 34 setze K 223

RVOI HusmannrKA.Varel o . o . . . . . . . . . . 1. 5.57
Berichtigung bei Beauftragung: statt KA. \üTesterstede

setze KA. Varel
ap.RVI Krieger,KA.Nienburg . . . . . . . . . .11.11.57- 

Berichtigung: statt Versetzung von R.g. Lüneburg z.
KA. Nienburg setze Abordnung v. Reg. Hannov er z.
KA. Nienburg ab l. 12. 57

Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
RVS Ullmann, KA. Bentheim . . . . . 16. 1. 58

zum Beamten auf Lebenszeit

II. Zum Vorbereitungsdienst einberufent

Nr. der
Dienstaltersliste

alt I neu

H2l
H20
I 120

Kl75a

K223

I115

K175b
K87a

\r'

\,

Name Bezirk I I Berufs- lEinberufen
I Seo. am I bczeidrnung | "*

1. t. 58

l. 1. 58

Ort
Helmstedt
Lüneburg
O s te rh o I z - S ch a rmb ecl<
Peine
Stade
§Tolfenbüttel

P 13

s23

T 13

T30

neue Ortsklasse
A
A
A
A
A
A

Ewert, Heinz

I. Versetzt:
Ass.d.V. Dautert, v.KA. Meppen z.KA. Lingen .

Ass.d.V. Einfalt, v. KA. Nienburg z. KA. Osterode

Lüneburg I ,0. 12.2t I v.r-.- I ,. , o. i7
(KA. Uelzen) I I Techniker I

Angestellte der Vergütungsgruppe III TO. A

II. Sonstige Nachrichten:
Ass.d.V. Neisecl<e, KA.Hannover, zum Dr.-lng. promoviert 12. 12.57

Sonstige Nachrichten
(Absdrnitt IV der Dienstaltersliste)

Regierungsbezirk Osnabrüd<, KA. Lingen, Fernsprechansdrluß im Ortsnetz unter Ruf
2552 Lingen (Sammelnummer für Behördenhaus Ruf 2551).
Regierungsbezirk Lüneburg, KA. Burgdorf, neuer Fernspredransdrluß : 22J2.

Anderung der Ortsklass€o:
Ort neue Ortsklasse

Alfeld A
Braunsdrweig S
Celle A
Ernden A
Goslar A
Hameln A
Hannover S
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Prüfungsnachrichten
I. Große Staatsprüfung: Priifungstcrmin

RVßef. An&rsen, Reg. Ltineburg . rl. 8.f7
RvRef.Sdrnmadrer,Reg.Osnabrä&. . . ..21.8.f1
RVRef. Einfalt, Reg. Stade - .21, 8.iI
RVRcf. Reißig, Präs. Oldenburg .2*. 9.17
RVRef. Dr. Berendt, Reg. Hannovcr . . li.lO.JI
RVRef. Sdrlehubcr, Reg. Auridr . t3. 2. rE

RVRef. Trvesten, Reg. Osnabräd< . t3. 2. t8
RVRef. Augustin, Reg. Stade 20. 2.58

RVRef. Oldensüidt, Reg. Stade . .2O. 2.58

RVRef. Gadg Reg. Läneburg 21. 2.58

RVRef.Brohmann,Reg.Hannovcr..' ..26-2.58
RVRef. Emmendörfer, Reg. Hannover . . . . ß. 2,18

RVRef.Rumpf,Reg.Hildesheim... ß-2.58
RVRef. Cymore( Präs. Braunsdtweig . . n. 2.58

RVRef. Dr. Kruse, Präs. Brarmsd:weig .27. 2,58

RVRef. Sonnemann, Reg.Hildesheim . .tl. 2.58

RVRef.Behrmann,Reg.Hannover ... .t3.3.rE

ll. Regicrungsvermcssungsinspektorprüfung
RVIA Krieger, Reg. Osnabrü& 2+.l0-f7
RVIA Haupt, Präs. Brarmsdrweig . .21,l0.fl
RVlAMehlhase,Reg.Lüneburg. . . . .24. 10.57

RVIA Bartels, Reg. Lü,neburg 25.1O.J7

RVIA Ducnsing, Reg.Lüncburg .2i-l0.Jl
RVIA Tictic, Präs. Brauosdrwcig . . 25.10. 17

RVIA Bledter, Reg. Lüneburg 5. 3. 18

RVIA Zimmermann, Reg. Hildesheim 5. 3. rB

Iil. Regicrungsvermessun gsassistcntenprüfung

RVAssistA Hüürne, Präs. Braunsöweig 25.10. fl
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